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AllerdurchlauchtigsterGroßherzog,
AllergnädigsterGroßherzogundHerr!

Die Allerhöchstpersönliche,wahrhast landes-
vaterlicheTheilnahmeEw. KöniglichenHoheitan
demSchicksal,an demWohl und Weh Aller,
auchder geringstenAllerhöchstererUnterthanen,
giebt mir die Hoffnung, daß die gegenwärtige
Abhandlung,welcheichEw. KöniglichenHoheit,
ehrfurchtsvollzueignend,zuFüßenzulegenwage,
denAllerhöchstenBeifall nichtganz verfehlenwerde.

Diesen AllerhöchstenBeifall wünscheich
nur in so fernezu verdienen,daß Ew. König-
liche Hoheit den behandeltenGegenstandder
Behandlung,derAllerhöchstenBeachtungwürdig
erkennen.Möge dann auch meineDarstellung
hin und wiederfehlerhaft, mögenmeineBor-
schlageundWünschedemAllerhöchstenErmessen
und den erlauchtstenhöchstenBehördenzu ge-
wagt oder unausführbarerscheinen;wenn nur



anderebesserean derenStelle treten, wennnur
bessereZukunft einer Classe von Unterthanen
bereitet wird, die in ihren dermaligenVer-
Haltnissenmit jedemJahre in jeder Hinsicht
tiefer sinkt, die zu tief unten im Schatten steht,
um die besondere,so vielfachin Anspruchge-
nommeneAllerhöchsteBeachtung auf sich zu
ziehen, die eben deswegennur seltenVertreter
findetund es nichtversteht,selbstihre Klagen,
ihre Bitten, ihre dringendenBedürfnissezur
AllerhöchstenKenntnißzu bringen.

In tiefster Ehrfurcht und unwandelbarer
Treue ersterbeich als

Ew. Königlichen Hoheit

allerunterthanigst- treugchorsamster
AmtGoldbcrg, Carl von frhftru.

im Marz 1S34.



Vorwort.

Es mag zweifelhastscheinen,ob es vachsamsei,
eine öffentlicheBeleuchtungder Verhältnissezu un¬
ternehmen, in welchenunser ländlicheTagelöhner
sichbefindet; es mag zur Frage stehen, ob solche
öffentlicheBeleuchtungvon allgemeinemNutzen,von
guter Wirkung sein werde? ob es demnachnicht
gerathener sei, daß Niemandohne höherenBeruf
an solchenVerhältnissenrüttele, daß man es der
Zeit und weiserGesetzgebungruhig überlasse,wann
und wie auch in dieser, wie in so vielenandern
Rücksichtenbereits geschehen,das Besserean die
Stelle des minder Guten treten soll.

In solchenZweifelnhat der Verfasserdieser
Darstellung lange gezögert, seineWahrnehmungen
in gedachterRücksicht,seine Wünscheund Vor-
schlageöffentlicherPrüfung vorzulegen, in der
Erwartung, daß eine gewandtereFeder, unterstützt
von reiferenEinsichten,einen Gegenstandbehandeln
möchte,derwirklichderBehandlungWerthist, weil
die Wohlfahrt ganzerGenerationen,der Wohlstand
des Baterlandes sichdaran knüpft.
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Alleindie öffentlicheBeleuchtungan sichkann
kaum nachtheiligwirken, da nur beleuchtetwird,
was der aufmerksameBeobachterohnehinklar genug
erschaut: die unglücklicheprecaireLage der länd-
lichen Tagelöhner, die daraus entstehende,von
Jahr zu Jahr sich steigerndeVerderbtheit dieser
Classe von Unterthanen sammt deren trauriger
Folge; einer Armuth, zu derenAbhülfeauch die
reichstenArmencassennicht mehr ausreichen.

Da es nun bis jetzt an einer Zusammen-
stellungaller der Verhältnissefehlte, die jene un-
günstigen Erscheinungenherbeiführten, aller der
zum Theil verstecktenGründe, die jenenUebelstand
fördern; da dieser, gleicheinemSchneeballen,sich
immer im Fortschreitenvergrößert; gleichwohlsich
Niemand findet, der es der Mühe werth hält,
Theilnahme zu äußern an dieser, für das Vater-
land so wichtigenAngelegenheit,währendman doch
vielfältig sich die ziemlichundankbareMühe giebt,
Schriften auf Schriften zu häufen über Gegen-
stände einer höhern Politik, die nur wenigAus-
erwählte richtig begreifen; so wird es Zeit, daß
wenigstensEiner rede, öffentlichund laut rede,die
Noch lebhaft schildere,die die niedereClassedrückt,
einenStand, der vielleichtder unentbehrlichsteunter
allen Ständen ist, der aber wenigVertreter hat,
weil das alte: rustica gens est optima flens,
immer noch in manchenKöpfenspuckt,. und weil
der moderneEhrgeiz es eben so oft verschmäht,
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sich mit Dingen zu beschäftigen,die unter seiner
Sphäre sind, als er dagegen zu sichherabziehen
möchte,was hochüber ihm steht.

Aber jene Schilderungthut Noch, denn die
höhernMachthabersind nicht genau damit bekannt,
könnenes nicht sein. Wer auf höherempolitischen
Standpuncte steht, hat weder Gelegenheit,mit
den Bedürfnissenderer bekanntzu werden,die tief
unten im Schatten stehen,nochMuße, beim steten
Andrang hochwichtiger,scheinbar nochunendlich
wichtigererGeschäfte, auf Erörterung untergeord-
neter Dinge die kostbareZeit zu verwenden. Nur
Dienern untergeordneterArt fehlt weder Gelegen-
heit noch Zeit zu reiflicherWahrnehmungdessen,
was hier Roth thut. Wohl möchtensie dies in
geeignetenschriftlichenVorträgen den erlauchtsten
höchstenBehörden vortragen, allein solcheBor-
träge, sollen sie Alles umfassen, was zur Sache
gehört, werden zu weitläustigfür die Schrift —
sie würden ermüden; in einer, öffentlicherPrüfung
übergebenenDruckschriftdagegen läßt sich Alles
zusammenstellen,was factischist, was zur Sache
und was der Geschichtegehört, aber für schrift-
liche Borträge zu weitläustig sein würde. Der
Verfasser, indem er sich nennt, übernimmt die
Verantwortungdessen, was er schrieb, begründet
darauf seineAnsichtenund Borschläge, legt diese
offendar underwartetdas höchste,wie das öffent-
liche Urtheil darüber, in dem Bewußtsein, nicht



mehr und nichtwenigergethan zu haben,als was
er für gut und recht hielt. Möchte denndiese
kleineAbhandlungeinenmildenCensor,aber einen
strengen Richter finden! Ihr Ziel ist erreicht,
wenn sie zu näherergründlicherPrüfung ihres Ge-
genstandesführt; dann wird unsereweiseGesetz-
gebung das richtigeResultat ziehenund mit eben
der Sicherheit auch hier verordnen,was recht ist,
womit in neuernZeiten schonmanchenochschwie-
rigere Aufgabegelösetward.



Capitel l

Von der Aufkündigung und demUmzug
landlicherTagelöhner seit Aufhebungder

Leibeigenschaft.

ist Jedem, der auf dem Lande lebt, zur Genüge
bekannt,wie vieleländlicheTagelöhner-Familienalljähr-
lich zur Umzugszeitsich in der größten Verlegenheit
befinden,weil sie ihre Wohnungin Folge der von ihren
Aermiethernan sie erlassenenKündigungräumensollen,
ein anderesUnterkommennichtzu findenwissenund die
gerichtlicheAuswerfunggewärtigenmüssen.

Zwar ist gänzlicherObdachlosigkeitsolcherUnglück-
lichenFamiliendurch das Gesetzin so fernevorgebeugt,
daß die competenteObrigkeit der durch die Gerichts-
behörde,mithinvon Rechtswegen,ausgeworfenenFamilie
sofortwieder ein Obdach anweisenmuß, d. h. noth-
dürstigenRaum im Dach und Fach für das exmittirte
Personaleund dessenEffecten. Allein wie wohlthätig
auch diesGesetzin so weit ist, daß es dieunglücklichen
Ausgeworfenenvor den höchstnachtheiligen,oft lebens-
gefährlichenEinwirkungenderum diegewöhnlicheUmzugs-
zeit oft schonsehr rauhen Witterung in Schutznimmt,
soist dochnichtzu verkennen,wie wenigin jederandern
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Rücksichtdem Ausgeworfenendadurchgeholfenist, dem
wenigstensin der Regel nur der nochdürftigePlatz für
sich und die Seinigen angewiesenwird, ohne Rücksicht
darauf, oberin demberegtenLocalseineBerufsgeschäfte—
wenn er etwaHandwerkerist—treiben; ob er dasBich,
was ihm vielleichtnoch übrig geblieben,ebenfallsunter-

" bringenkann, odersofortum jedenPreis veräußernmuß.
Auf die letztereBegünstigung,auf Gelegenheit,eine

Kuh unterzubringen,darf der Ausgeworfenefast niemals
rechnen, wie unentbehrlichsolcheauch für den noth-
dürftigenUnterhalt einer ländlichenTagelöhner-Familie
ist. Er darf, er kann nichtdarauf rechnen,denn höchst
seltenbefindetsichStallraum bei einersolchenWohnung,
die nur provisorischund auf Geheiß des Gesetzesan-
gewiesenwird. Möchtesichaber auchdazu Rath finden,
so fehlt es an Heu und Stroh, der Winter ist vor der
Thüre, Zeder hat nur für den eigenenBedarf gesorgt,
es istund bleibtalsosast unmöglichfür den, dem solcher
mangelt, diesemMangel abzuhelfen.

So wird denn einefolcheFamilie, wenn sie auch
bei der AuswerfungvielleichtnochnichtHülfloswar, es
nun doch gewiß. Eine levis notae macula haftet
immernochauf dem,der gewaltsamausgeworfenwerden
müssen; Niemand vertrauetihm, und gewöhnlichist die
obrigkeitlichePerfon, welcherdieLast seinerUnterbringung
zugefallen, zu sehr gegen ihn eingenommen,um sich
seinerauf irgend eineWeiseweiter anzunehmen,als in
so ferne derBuchstabedesGesetzessieverpflichtet.Man
beschwichtigetin solchermeistens gereiztenStimmung
etwanigeunwillkürlicheRegungendes Mitleids mit der
angeblichenoder wirklichenÜberzeugungvon dem un-
verbesserlichenUnwerthdes Bedrängten, der alsoseinem
physischenund moralischenUntergange, von aller Welt



verlassen,unaufhaltsammit den Seinigen entgegeneilt.
Viele,vielleichtdiemeistensolcherherabsinkendenFamilien-
väter sind selbstSchuld an ihrem Unglück, indemsie
Pflicht und Treue gegen ihren Dienstherrn verletzten,
sichdemMüssiggangoderTrünkeergaben,dadurchihren
Diensthermveranlaßten,sichseiner zu entledigen,und
schonties genug gesunkenwaren, um nichtnach einem
anderenUnterkommensichemsigumzusehen,vielmehrein
zwar dürftiges, jedochunentgeltlichesUnterkommen—
das, wie sie wissen, die Obrigkeitnach erfolgterAus-
werfung ihnen gesetzlichschuldigist — jedem andern
vorziehen,das ihnendie Verbindlichkeitzu unausgesetzter
bestimmterArbeitsamkeitauflegt,für's täglicheBrot nicht
sorgen, das die Local-Armenanstaltihnen reichenmuß
undihreNebenbedürfnisse,Taback,Brannteweinit., durch
gelegentlichen,nicht sonderlichmühsamenVerdienstzu
erwerbensuchen,oder auchdurchandereMittel, in deren
Wahl sie nichtschwierigsind.

Mancheaber, und gewißnicht wenigeTagelöhner-
Familien versinkenin jene Hülflosigkeitohne eigene
Schuld.

Mancher befand sich seit einer Reihe von Jahren
im guten Verhältnisseals Hoftagelöhneran dem Orte,
wo er sichniedergelassenund seinLebenzu beschließen
hoffenmochte. Diese Hoffnung schiendas Vertrauen
und der Beifall des Grund- und Diensthermzu recht-
fertigen,und dennocherfolgteunerwartetdieKündigung.
Warum? der Tagelöhnerhat eineReihe von Jahren in
demGute seinesDienstherm verlebt, dem also dessen
Versorgung,im Falle etwanigerHülflosigkeit,für immer
zufällt. So will es das Gesetz. Jetzt jmiß also zur
Aufkündigungdes treuen, rechtlichen,arbeitsamenTage-
löhnersgeschrittenwerden, wie gerneman ihn übrigens



auchbehielte; denn er hat eineReihe von Kindern,die
das Heimathsrechtgewinne«,und nebst den Eltern, in
dein möglichenFalle künftiger Hülflosigkeit, seiner,
des dermaligenGrundherrn VersorgunganHeimfallen
würden.

Wollte man länger mit EntfernungdieserFamilie
säumen,so würdees dann vielleichtzu spät sein. Jetzt,
da der Mann noch rüstig, die Frau ebenfallsarbeitsam
und die Familie nach Art der Tagelöhnernoch in der
Wehre ist, jetzt findeter nochwohl irgendwofreiwillige
Aufnahme.

Mit dieserAufkündigungist denn meistensdie glück-
licheLebensperiodedes Aufgekündigtenabgeschlossen.Oft
zwar findet er, gestütztauf guten Ruf, Arbeitsfähigkeit
und verhältnißmäßigenWohlstand, noch anderswoein
ebenso gutesUnterkommenals er verlassenmüssen,allein
in obgedachtenRücksichtennichtleichtauf mehrereJahre.
Man suchtden Tagelöhner, sei er so brauchbarwie er
wolle, zu entfernen,während er noch anderswoAuf-
nähmezu findenhoffenkann, odervorAblaufder gefetz-
lichenPräjudicialfrist,um im schlimmstenFalle nichtmit
seinerletztenheimathlichenBehörde,wegenseinerAnnahme,
in Weitläufigkeitenzu gerathen, und so geht denn der
Unglücklichebald, von Jahr zu Jahr, in ein anderes
Domiciliumüber, bis endlichNiemandihn mehr frei-
willigaufnimmtund er zuletztderBehördeanHeimfällt,
die gesetzlichzu seinerAufnahmeverpflichtet,ihm ein
solchesLoos anweiset,wie es den Ausgeworfenenvor-
gedachtermaßengewöhnlichzufällt.



Capitel II

Verhaltnisse, Pflichten und Rechte der
vormaligen Leibeigenen.

Solche, alljährlichsichvielfachwiederholendenun-
glücklichenErscheinungenkannteman vormalskaum; sie
sind die natürlichenFolgen der jetztbestehendenGesetz-
gebung.

In älteren Zeiten, als noch das Band der so-
genanntenLeibeigenschastdie Bauern und Tagelöhner,
welchedemGute, indem sie lebten,angehörten,dort sest-
hielt, die Veränderung ihrer Verhältnissenicht anders
gestattete,als mittelstÜbereinkunftzwischendem Guts-
Herrnund den sogenanntenunterthänigenLeuten(glebae
adscriptis), damals kannte man Verlegenheiten der vor-

gedachtenArt sast gar nicht. Die Heimatheinesjeden
Individuumaus demBauernstandewar unabänderlichdas
fundum, dem er angehörte,wo er geborenund auf-
gewachsenwar, dem er bis an sein Lebensendeseine
Dienstewidmenmußte, wenn nichtauf seinenWunsch
der Grundherrihm dieseVerpflichtung,gewöhnlichgegen
ein vereinbartesLösegeld,ganz erließ;oderihm, ebenfalls
auf seinenWunsch, die Erlaubniß ertheilte,seinGlück
anderswozu versuchen.Im erstenFälle war das Band
völliggelöset,das denEntlassenenan dieHeimathband.
Im zweiten,bei temporairerEntlassungdesZubehörigen,
mußtedieser,auf die ersteAnforderungdes Grundherrn,
wiederin dessenDienst zurückkehren,ohne daß irgend
einigeVerpflichtungendes Neclamirtengegendritte Per-
fönen, geschlosseneContraete?c.,in so ferne solchendie
SanctiondesGrundherrnermangelte,ihn davon abhalten
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durften. Dagegenmußte aber diesereinensoEntlassenen
auch zu jederStunde wiederzurücknehmen,in welcher
er selbstodereineberechtigteBehördees begehrte.

So unterlagdennfreilichjederGutsunterthan großer
Beschränkung. Er durstenichtdienenwo er wollte, er
durftesichkeinemHandwerkohne ausdrücklicheErlaubniß
seinesHerrn widmen, er durfte nicht ohnedessenGe-
nehmigungHeirathen,theils weil überhauptseinSchicksal
von dem gutsherrlichenWillen abhing, theils weil der
Grundherr für die Niederlassungdes angehendenEhe-
paares sorgen sollte, mithin das Wann? und Wie?
seinerBeurtheilungund Bestimmung überlassenbleiben
mußte.

Dagegenabergehörtees zu den sehrseltenenFällen,
daß Tagelöhneraus dem Lande nach Wohnungenver-
geblichumherliefen,sichauswerfenlassenund mit einem
Obdachverliebnehmenmußten,das ihnenund ihrer Er-
Haltungnicht genügte. Jeder wußtewohiner gehörte,
denn fast alle FamiliendieserClassewaren gutsunter-
thänig, und die wenigen, im Lande vorhandenenfreien
Tagelöhner fanden ohne SchwierigkeitUnterkommenin
ländlichenWohnungen, entwederin Dörfern, oder auch
auf solchenHöfen, wo etwa die Zahl der Unterthänigen
nicht ausreichend,odersonstdurchZufall eineLückeent-
standenwar, und VerlegenheitensolcherfreienFamilien
gehörtenzu den äußerstseltenenFällen.

Auch sand kein solcherDrang zu den Handwerken
von Seiten der Bauer- und Tagclöhnerfö'hnestatt wie
jetzt, weil in der Regel nur den schwächlichenoder sonst
von der Natur venvahrlosetenjungenLeuten aus dem
Bauernstandedie Erlaubnißvon demGrundherrn ertheilt
ward, sicheinemHandwerkezu widmen. Daher fehlte
es denn nie an arbeitendenHänden auf dem platten

Lande
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Lande und die Städte sahensichnicht so überfülltmit
Schuftern, Schneidern,Webernk., von denendiegrößere
Halste betteltund hungert.

C a p i t e l III.

Was hat die Bevölkerung durch Aufhe¬
bung der Leibeigenschaft gewonnen?

Es wurdenfreilichdamalswenigerEhen geschlossen
wie jetzt, seit die sogenannteLeibeigenschaftaufgehoben
worden.

Zu jenerZeit mußtedem Ehestands-Kandidatenzu¬
vor eineWohnung von seinemGrundherrnzugesagtsein,
und zwar eine solcheWohnung,die geräumiggenug für
ihn und die künftigeFamilie, auchsonst so dotirt war,
daß sie dem Arbeitsamendie sichereAussichtgab, sein
Brot zu verdienen. Überdiesfragteder Grundherrnoch
die angehendenEheleute,ob sie die zur dürftigenHaus'-
Haltung nothwendigenMobilien, insbesondereauchein
Bett und eineKuh, besitzenoder anzuschaffenvermögen?
und erst wenn alles dies berichtigetwar, erst dann ward
die Heirath gestattet,früher aber und ohnejeneRequisite
eben so wenig, als vernünftigeVäter in den höheren
Gassenihren Söhnen eine leichtsinnigeHeirathgestatten
möchten,wenn die Mittel zur Einrichtungder Wirth-
schaff,zu einer, wenigstensnothdürstigenExistenznicht
zur Hand und sichernachzuweisensind.

In denjetzigenliberalenZeitenist davonkeineRede.
Hat derJüngling derConscriptiongenügt,'entwederdurch
ein glückliches>'Amloos,oderdurchactivenMilitairdienst;

9



hat er eine Stube oderKammer aufgefunden, die ihm
und seinerErwähltennebstdem, gewöhnlichschonvor-
handenen, oder dochsordersamstzu erwartendenSpröß-
ling Obdachgewahrt, so muß der Prediger ihn trauen,
und die neue Wirthschaftdes oft nur zwanzigjährigen
angehendenVaters beginnt, entwederim blindenWer-
trauen auf die Vorsehungoder in Hoffnungaus glück-
lieheZufälle,die man in heirathslustigerJugend so gerne
und leichtmit in die Berechnungder Zukunfteinschließt.
Fehlen auchBett und andere nöthigeMobilien, so ge¬
nügt ein Strohlager, und die von beidenEheleutenschon
im DienstverhältnisseangeschafftenLaden nehmen die
fahrendeHabe aus. Tisch und Bänke lassensichvon
altem Holzmaterialzusammenschlagen,und zum Kochen
der Kartoffeln,des Cichorienkaffees— der jetztin keiner
Hütte fehlendarf — allenfallseinerBiersuppe,hat nian
irdeneSchillingstöpfe,und so ist denn die neueWirth-
schafteingerichtet.

Eine auf solcheArt gewonneneBevölkerungkann
einemLandenichtheilbringendsein,das wederFabriken,
nochsonstigeEinrichtungenhat, wo jederArbeitfindet,
der sie sucht. Nur wo es solchegiebt, oder wo der
Staat sich geräumigerArbeitshäusererfreuet, in denen
verarmendeFamilien Arbeit und Brot finden, nur da
mag unbedingte, unbeschränkteBeförderungder Ehen
der Schattenseitenermangeln.

Zwar fehlt es nicht an laut erhobenenStimmen
gegenalle und jedeBeschränkungdernatürlichenFreiheit
der angebornenMenschenrechte,zu denen ohne Zweifel
auchdas Rechtgehört,zu heirathen,sobalddas Heiraths-
fähigeAlter erreichtist. Alleinunter den vorgedachten
Verhältnissen,bei demMangel an Versorgungs-Anstalten
für Anne und Müssiggänger,die keinBrot zu verdienen
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wissen,gleichwohlKinderin die Welt setzen,gleichden
Wohlhabenden,obgleichsie nichts für deren Unterhalt
und Erziehungthun — unter solchenUmständenmüßte
der Stand der Natur wiederkehren,wenn eineso un¬
bedingtenatürlicheFreiheit, eine so unbeschrankteAus-
Übungder angebornenMenschenrechtestatt finden sollte.
Denn wohinkann dies führen? zu nichtsanderem, als
zu, vielleichtmit vielenKinderngesegneten,aber in allen
andernRücksichtensehrungesegnetenunglücklichenEhen,
zu Verarmung,zu Übersüllungder Armen-Anstalten,zu
vollendeterDemoralisationeines großenTheils der ar-
bellendenClasse.

Capitel IV.

Von den Heimathsrechten der Leibeige-
nen und deren Modifikation bei Auf-

Hebung der Leibeigenschaft.

Allen diesentraurigen Resultatenbietet aber die
neuere Gesetzgebungdie Hand, welcheaus, theoretisch
ohneZweifelweisen,praktischaberganz unhaltbarenAn-
sichtender gesetzgebendenGewalt hervorging, als bei
Aufhebungder Leibeigenschaft,oder richtigerdem Zuge-
ständnißvölliger Freizügigkeitfür alle bisher an ihre
natürlicheHeimathgebundenenFamilienundIndividuen,
welchefolgerechterWeifeauchden Grundherrendas Auf-
tündigungs-Rechtgegendie bisherigenUnterthanenver-
lieh— einSurrogat derjenigenHeimathsrechteaufgestellt
werden sollte, die man den Gutszubehörigen(Unter-
rhä'nigen)mit der Linkennahm, indemman ihnenmit

2'



der Rechten die Freiheitgab, welcheder schonziemlich
gebieterischgewordeneZeitgeistforderte.

Der sogenannteZeitgeistrief aber bis jetztnochüber-
HauptwenigGutes hervor, erging sichmeistensnur in
Speculationeni» mirabilibus, nannte Aufklärung, was
nur Verwirrungder Ideen und der Köpfe genanntwer-
den möchte,lind wollte hauptsächlichin der ungezügelten
Preßfreiheit— die bald in Unfug ausartete— Licht,
Lebenund Glückder Völkerfinden. Auchhier griff er
fehl, indemer unreifeFrüchtebrechenhieß,diesefür reif,
heilsamund gedeihlichausgab, dm leichtgläubigenTheil
der Menschenzum ungeprüftenGenuß bestimmte,dem
aberbalddasErkenntnißfolgte,daßmansichübereilenlassen.

Und wirklichhatten die Machthabersichdurchdas
GeschreiderMengeübereilenlassen:das getrübteWasser
ward weggegossen,aber klares an dessenStelle sollte
erst aufgefundenwerden.

Man würde sich an der Weisheitder Negierung,
an der Umsichtund dem Patriotismusihrer versassungs-
mäßigenNalhgeberversündigen,wollteman annehmen,
daß dergewagteMißgriffnichtvon vielenSeiten erkannt,
und dessenFolgen vorher gesehenworden. Alleindie
Regierungkonntenichtversagen,was mit tausendlauten
Stimmen der unverständigeZeitgeistforderte; siemußte
gewährenund konntedabei nur der Umsichtihrer zur
AusführungbestelltenCommissarienvertrauen,daß durch
zweckmäßigeMaßregeln den nachtheiligenFolgen nach
Möglichkeitvorgebeugtwerdenwürde.

Die verfassungsmäßigenRathgebererhobenzumTheil
ihreStimme und weissagtenvon demErfolge, was bald
nur zu richtig eingetroffen. Doch sie waren in dieser
AngelegenheitgleichsamPartei, jeder Versuch, die Auf-
Hebungder sogenanntenLeibeigenschaftnur aufzuhalten,
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bis zweckmäßigeVorkehrungengetroffenwerdenkönnen,
ward von den Liberalen,vom sogenanntenZeitgeistde-
rauschtenFreiheits-Predigernals engherzigeSelbstsucht
ausgeschrien,die der arbeitendenClassedie Freiheitnicht
gönne, die das Recht nicht aufgebenwolle, über die
ihrenGütern angehörigenLeutenachwie vor zu schalten,
ihrSchicksalzu lenken—und so schwiegenauchJene, um
nichtsür eigennützigund selbstsüchtigzu gelten,um somehr.

Mochtedagegender ruhigePatriot einwenden,was
er wollte, mochteer begreiflichzu machensuchen,daß
dieAushebungder Leibeigenschastden Gutsherrenmehr
fromme, als den Leibeigenen,daß jeneneinegewohnte,
bisher also ohneAnstrengunggetrageneLast mit Frei-
lassung der Unterthanenabgenommen,diesendagegen
einesehrunsichereZukunftbereitetwerde,es half nichts;
auch gab es solcherruhigenPatrioten nur wenige, die
meistenwurden vom reißendenStrome mit fortgerissen,
faßtennur den Zweck— Freilassungder Leibeigenen—
ins Auge, ohne mit der notwendigenAufmerksamkeit
alle dieFolgenzu erwägen,die eineübereilteFreilassung
haben mußte.

Ein großer — der größte— Theil dieserbesorg¬
lichenFolgen schienvielleichtzu beseitigen,wenn den
FreigelassenendasHeimathsrechtunverrücktverbliebe,das
die Geburt ihnen verliehenhatte, und auchfür künftig
keinanderesHeimathSrechtconsequenterWeise, so wenig
vonFreigelassenen,als von Freigebornen,gewonnenwer-
denkönne,als das, was dieGeburtverlieh.

Hättedies natürlicheeinfacheAuskunftsmittelkeinen
Widerspruchgefunden,somochtenimmerdieFreigelassenen
kündigen,odergekündigtwerden,sie mochtenihr Domi-
cilium suchenwo sie wollten, allemal blieb ihnen die
Heimathder letzteZufluchtsort,der siewiederausnehmen
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mußte, wenn entwederUnglückoder eigeneSchuld sie
zur Erwerblosigkeitherabsinkenließ, wenn sie sonstnir-
gendöAufnahme,Arbeitund Brot zu findenvermochten.

Diese einfacheMaßregel war vielleichterst in Bor-
schlaggebrachtworden, als schondie unverweilteAuf-
Hebungder Leibeigenschaftausgesprochen,in zahllosen
Journalen von Freiheits-Predigernbelobtworden, zum
Theil in gänzlicherUnbekanntfchastmit den eingreifenden
wahren Berhältnissen,zum Theil im blindenEifer für
das beliebteWort „Freiheit". Genug, die Beibehaltung
eines Heimathsrechtesder entlassenenUnterthanenfand
Widerspruch,den die Landesregierungwohl nichtzu be-
ftitigenvermochte,wie gerne sie vielleichtihn auch be-
seitigthabenmöchte.

DieserWiderspruchging ohneZweifelaus der, an-
scheinlichnichtungegründetenBesorgnißhervor,daß unter
ungünstigenUmständenirgend eine Commüne, irgend
ein GutsbesitzersichmöglicherWeiseauf einmalmit ver-
armten nahrungslosenFamilien überfüllt sehenmöchte,
wahrend der Nachbar vielleichtsolcherBelästigung zu¬
fällig nicht unterworfenwerde, und solchermöglichen
Prägravationsolltevorgebauetwerden.

Die Städte mochtenvorzüglichsolcheÜberfüllung
besorgen,weil in früherenZeiten, wo es der specielleren
Sorge für die Armen, Einrichtungvon Local-Armenin-
stituten:c., noch ebennichtbedurfte,man nichtschwierig
in Zulassung fremder Einwohner gewesenwar, viele
Arme, oder dochden, zur Verarmung führendenWeg
betretendeFamilienaufgenommenhatte, und deren Rück-
kehr, falls man sie oder derenSprößlinge auch lvsge-
wordenwar, besorgte,wenn sie ihrHeimathörechtgelteno
zu machengenöthigtwerdensollten.
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DieseBcsorgniß war wohl nicht ungegründetund
mancherGutsbesitzermochtesietheilen. Alleinman gab
ihr dochwohlzu viel Raum. Man rechnetewohlnicht
genug darauf,daß aus jederCommune,aus jedemLand-
gute sich Eingeborneaußer ihrer angebornenHeimath
befinden,daß also jederOrt zwar genöthigtseinwerde,
HülfloseFamilienund Individuenwieder aufzunehmen,
dieihrHeimathsrechtgeltendmachen,oderfür die solches
von anderenBehörden geltendgemachtwerdenmöchte;
daß aber dagegenauch jedemOrte wiederumgleiches
Zurücksendungsrecht,in Rücksichtder dort sichangefun-
denenfremdenHülfsbedürstigen,zustehen,mithinhöchst
wahrscheinlichdie daraus für alle Orte entspringendeBe-
schwerdesich nach dem Verhältnisseihrer respectiven
Größe und Bevölkerungziemlichgegen einanderaus-
gleichenwerde.

Vorzüglichaberwardwohl nichtgenugsamenvogen,
zu wie vielen Verlegenheitenund unheilbar bösen
Folgendas Gesetzführenwerde, sichrenmüsse, welches
auf einmalallenGutSunterthänigeii,indemsie ihneneine
Freiheitgab, die sie gar nichteinmalbegehrthatten,die
Heimath nahm, die bis dabin jedem von ihneneinen
sichern, durch Gesetzund GewohnheitgeheiligtenPort
in allenStürmen diesesLebensbot, ohneihnenein aus-
reichendesÄquivalent, eineebenso sichere,unbestrittene
Heimath, eine eben so freiwilliggeöffneteFreistättefür
ihrealten hülflosenTage wiederanzuweisen.

Vom Tage der Publicatioipdes Gesetzes,welches
die Leibeigenschaftaufhob,und die volleFreizügigkeitge-
stattete,wardes die Sache einesjedeneinzelnen,gleich-
viel ob freigebornenoder freigelassenenTagelöhners,sich
und denSeinigeneineHeimathzu erwerben,die dereinst
gesetzlichverpflichtetsei, ihn, wenn jedeandereZuflucht



14 —

fehlen möchte, wieder aufzunehmenund zu versorgen.
Solche Heimathkonntegesetzlichdadurchgewonnenwer-
den, daß der BetreffendezweiJahre lang ununterbrochen
sein Domiciliumin einer Commune, in einemLandgute
oder Dorfe, mit ausdrücklicheroder stillschweigenderGe¬
nehmigungder competentenObrigkeitgehabthatte.

Jede Obrigkeit, jede Grundherrschaftsorgte nun
dafür, daß keineTagelöhner-Familiendort Heimathsrecht
erwarben. Mochteder Tagelöhnersein wie er wollte,
mit Ablauf des zweitenJahres ward er entfernt. Um
sicherzu gehen, kündigte man ihn wohl noch früher,
damit er noch im rüstigenAlter freiwilligirgendwoauf-
genommenwerde; denn schlugdies fehl, gelanges dem
Gekündigtennicht, ein anderes Unterkommenzu finden,
so nmßte die gerichtlicheAuswerfungerfolgen,demnächst
dessenpoliceilicheprovisorischeUnterbringung,Ausmittelung
seinerwahrenHeimath,also feinesGeburtsortes,falls er
nicht etwa früher irgendwozweiJahre lang ein Domi-
ciliumgehabt,und dessenAblieferungan die heimathliche
Behörde. Solche Weiterungenund Erörterungen, die
anfangs nichtseltenzu Processenführten, suchtaber be-
greiflichjede Obrigkeitmöglichstzu vermeiden.

Auf solcheArt wurdendenn die Tagelöhner,la'nd-
lichenHandwerkerund alle in die Categorieder Ein-
lieger auf dem Lande gehörendenFamilienzu endlosem,
sast alljährlichenUmziehenverdammt. Das untadelhas-
testeBetragen, die musterhaftesteTreue und Arbeitsam-
feit — Eigenschaften,die früherdemInhaber ein lebens-
länglichesDomiciliuman demNiederlassungsortesicherten
und umer andern Verhältnissensichernwürden — konn¬
te» jetztnur dessenBeibehaltungbis gegen das Ende
der zweijährigenNothfristbewirken.
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Capitel V.

Folgen solcher Modificationen.

Die unausbleiblichenFolgendavonwaren mannig-
faltig.Der Einliegerwußte,daß seinesBleibensan dem
Orte, wo er aufgenommenworden,nichtlänger sei, als
ein bis zwei Jahre; wie mochteer alsoVertrauenund
Liebezu dem Herrn fassen, der schonim nächstenKün-
digungstermineauf seineEntfernungdachte? Wer mag
es ihm verdenken,wenn unter solchenUmständendas
Interesse seinesHerrn ihm Nebensacheblieb, wenn er
aus dessenKosten sich selbstanzueignensuchte, was er
vermochte,wenneinGewinnvon vierSchillingenfür sich
selbst ihm lieber war, als der Verlustso vielerThaler
abseitenseines Herrn? Je größerseineFamilieward,
je mehrer im Lebensaltervorrückte,um so mehrmußte
er auf baldigenUmzug gefaßt sein, und mit dem zu-
rückgelegtenfünfzigstenJahre mußte er schongänzlich
verzweifeln,irgendwofreiwilligwiederaufgenommenzu
werden, und häufig verzichteteer dann schonauf alle
Versuche,eineandereWohnungzu finden,ließ ruhig die
Zeit der gerichtlichenAuswerfungheran kommen, und
tröstetesich damit, daß obrigkeitlichein Obdachfür ihn
angewiesenwerden und die Armencassedemnächstweiter
sorgenmüsse.

Eine nur oberflächlicheErwägung der geschilderten,
auf ThatsachenbegründetenNachtheileläßt den unbe-
fangenenBeobachterklar genug erkennen,wie sehrjene
Nachtheilenichtallein in der NiedernarbeitendenVolks-
classe,sondernselbsthöherhinauf dicMoralität zerstörend
ergreifen.
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Der Tagelöhner, in dem Erkenntniß, daß es nur
transitorischeVerhältnissezu seinemBrot- und Dienst.
Herrn sind, auf die er rechnenkann, daß dieserschon

bei seinerAnnahmedarauf denkt, wie und wann er sich
seiner entledigenwill, faßt wederVertrauen zu seinem

Herrn, nochLiebeund Eiser für dessenInteresse,woraus

doch einzignur Treue des Dieners, dessenwahre un-
eigennützigeSorgsalt für das Wohl seinesBrot- oder
Dienstherrnhervorgehenkann. Er gewöhntsichalso nur

an den eigenenVortheilzu denken,nur diesenzu suchen,

mag es mit dem Wohlstanddes Herrn gehen, wie es

wolle. Er befreundetsich bald mit Betrug, mit dem
Trachten nach fremdemEigenthum, denn er muß in
Zeitenzu erwerbensuchen,was ihm ein früheshülfloses
Alter erleichternkann, er wagt in solcherRücksichtAUeS,
scheut keinerleiErwerbsmittelund seine Kinder lernen
zeitignachahmen,was die Alten treiben. Das fast all-
jährlicheUmziehen,diesNomadenleben,wozu er sichver-
dämmt sieht, so lange er nochglücklichgenug ist, nach
vielemUmherlaufenein Unterkommenzu finden, bis ihn
endlich die Schmach und NachtheilegerichtlicherAus-
werfung ereilen, die mit solcherunsichernExistenzver-
bundenenMühseligkeiten,Versäumnisseund Kostensetzen
ihn ohnehinin seinemNahrungsstandezurück, so daß
sein gewöhnlicherVerdienst zum Lebennichtausreicht.
Wie soll er denn Treue und Ehrlichkeitbewahren, die
ihm nichts nützen? Er, der keinenVertreter, keinen
väterlichenFreund kennt— denn seineAngehörigensind
verlassenund hülflosgleichihm! — keinenandernSchul?,
als Gesetze,die er nicht versteht, als seine alljährlich
wechselndeObrigkeit, zu der er keinHerz faßt, weil sie
gewöhnlichihm nur kalt, oder strafend erschien?Er,
dessenmangelhafterUnterrichtin der Jugend ihn nicht
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zu festen,gediegenenmoralischenund religiösenGrund-
satzenführen konnte? denn leiderist's noch immermit
den Schulanstaltenauf dem Landeschlechtbestellt, sehr
schlechtaus vielenGründen, die jetztnochnichtzu be-
seitigensindund erstbeseitigtwerdenkönnen,wenn mit
dem zunehmendenWohlstandeder NiedernVolksclassen
auch die wahre Aufklärungsichunter ihnen mehr ver-
breitet— die wahre, nicht die falsche,die nur nach
ungebundenerFreiheit strebt, ohne zu wissen,was sie
will, ohne zu erkennen,welcherGrad von Freiheit es
ist, der die Menschenwahrhastveredeltund beglückt.

Auch in den höheren, mehr gebildetenStänden,
unter den gebietendenLandbewohnern,d. h. unter denen,
die der Dienstleuteund Tagelöhnerzu Bewirthschastung
ihrer Landgüter, zum Betrieb ihrer ländlichenGewerbe
bedürfen,auchunter diesensinktdieMoralitätdurchjene
ungünstigenVerhältnisseihrer Dienst- und Arbeitsleute.
Sie gewöhnensichdaran, ihre Leutemeistensnochfür
schlechterzu halten, als sie wirklichsein mögen, lassen
deshalb nicht die mindesteTheilnahmean derenWohl
bei sich aufkommen,bezeugenihnen, statt einesZZer-
trauens — das allemal,bei nochnichtganz verdorbenen
MenschenwiederZutrauengebiehrt— das höchsteMiß-
trauen, behandelnsie mit Härte und legendadurchnach
und nach in den eigenenCharactereine Säure, eine
argwöhnischemenschenfeindlicheStimmung, die sichallen
ihrenUmgebungenmehr oderwenigermittheilt,und auf
dieMoralitätihrerDienstleutevielleichtnochverderblicher
einwirkt,als das Gefühl ihres UngewissenSchicksals,
ihrer traurigenZukunft.

So gestaltetsich denn ein Berhältniß, eine Stim-
mung zwischenHerrn und Dienern, zwischenBefehlen-
dm uiw Gehorchenden,die aus der einenSeite jedes
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wohlwollendeGefühl ausschließt;auf der anderenSeite
Treue und wahren regen Diensteiferzurückdrängt,und
beideTheilesteheneinanderfeindlichgegenüber.

C a p i t e l VI.

Licht- und Schattenseiten der vorma-

ligen Leibeigenschaft und der jetzigen
Freizügigkeit.

Wirft man dagegenden Blick rückwärtsauf die
alten Zeiten vor Aufhebungder Leibeigenschaft,vor der
gleichzeitigenGesetzgebung/welchedie wandelbarenHei-
mathsrechteordnete; hat man es selbsterfahren, oder
von zuverlässigenGenossenjenerZeit vernommen,welches
Verhältnißdamals zwischenden gebietendenLandbewoh-
nern und ihren Dienern statt fand, welchesBand des
Wohlwollensund der Theilnahmeauf der einen, wie
der Treue und des Diensteifersauf der anderenSeite,
in der Regel beide an einander fesselte,so muß man
jene alte Zeit zurückwünschen.

Mag immerhinim Geiste der jetzigenZeit dieser
Wunsch einem großen Theile, vielleichtdem größten
Theile unserer Zeitgenossenals Unsinnerscheinen,mag
man den Schreiber dieses für einenObscuranten,sür
einen Widersacherder unveräußerlichenMenschenrechte
halten; Declamationender Ultra-Liberalenschaffenkein
Glück, und das Glück der Menschenist's doch allein,

was das Ziel unsers irdischenStrebens sein soll, dessen
Erreichungauch zum ewigenGlücksührt. Und dieer-

stenErfordernissezum irdischenGlücksind doch— nächst
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Gesundheitund reinemGewissen— ein friedlichessicheres
Obdachund Gelegenheitzu erwerben, was nothwendig
zu einem, wenn auch nur dürftigen Lebensunterhalte
erfordertwird.

Zwarfehlenjeneralten Zeit auchdieSchattenseiten
nicht. Es gab zu allenZeiten sürstlicheBeamte und
Gutsherrn,die das Rechtmißbrauchten,das ihnen über
die unterthänigenLeute zustand, diesedrücktenund mit
ungebührlicherHärte behandelten;allein es gab keine
wirklichnothleidendeArine, jeder hatte ein sicheresOb-
dach,jederschliefruhig imBette und Niemandhungerte.

Jetztaber, in unfernsogenanntenausgeklärtenZeiten,
wo „Freiheit"und „Menschen-Rechte"die Losungsind,
wie vieleermangelneines sichernObdaches, wie vielen
AltenundKrankenfehlt dasBett, und wie vielehungern
trotz ihrer Freiheit, trotzaller Besserungs-und Armen-
anstalteil,wenn sienichtstehlenwollenoderkönnen.

Und wessenSchuld war es denn, wenn engherzige
Beamte, gewissenloseGutsbesitzerdie Unterthanennach
Willkür behandelten,bedrücktenund mißhandelten?—
Lag etwa die Schuld in demUmfangeder, den Guts-
besitzernüber ihre UnterthanenzustehendenHerrlichkeits-
Rechten? Mit nichten! Sie lag in den Mängelnder
Gerichtsverfassungdes vaterländischenIustizwesens, in
denSchwierigkeiten,mit denendieBedrücktenzu kämpfen
hatten, wenn sie ihre Beschwerdenvor den Oberrichter
bringenwollten,wohinsie nur seltendenWeg zu finden
wußten.Gelang es aber einemsolchen,den rechtenWeg
zum Oberrichterzu finden, so ward dem Leibeigenen
das nämlicheRecht zu Theil, das der Freie fordern
konnte. Mir, dem Schreiberdieses, ist ein namhafter
Fall bekannt, da ein sehr angesehenerritterschastlicher
Gutsbesitzerdas Übermaßder, einer leibeigenenDiebinn
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infligirtenZüchtigung— die gleichwohlwederihr Leben
noch ihre Gesundheitgefährdete— mit einer starken
Geldbuße nebst Freilassung und lebenslänglicherWer-
sorgungder Gemißhandeltenbüßenmußte.

Und giebt es denn jetztder Gelegenheitenweniger
für gewissenlosehartherzigeHerren, die arbeitendeClasse
sowohlim Ganzen,als im Einzelnenzu drückenund zu
mißhandeln?Gewiß nicht! Die Verfassungder Nieder-
gerichteist noch— bis auf kleineheilsameModifikationen—
die nämliche.Tagelöhnerund Dienstleuteauf demLande
haben noch immer mit den alten Schwierigkeitenzu
kämpfen, wenn sie beimOberrichterBeschwerdengegen
eximirteHerren, oderQuerelengegenNiedergerichtewegen
versagteroderverzögerterGerechtigkeitspflege?c.,anbringen
wollen. Besondersfehlt ihnen der Much zu etwanigen,
wenn auchden gerechtestenBeschwerden:theils fürchten
sie dieKosten; mehr aber nochdie Folgendes etwa er-
sochtenenSieges, wenn sie, wie öftersder Fall, unter
derGerichtsbarkeitoderBotmäßigkeitdes Herrn - durch
Verhältnissegenöthigt— bleibenmüssen, gegenden sie
in die Schrankenzu tretenwagten.

So hat denn die Freilassungder Leibeigenendiesen
bis dahin nur einenachtheiligeVeränderungihrer Ver-
Hältnissebescheert: die oben geschilderteVerlegenheit,
einUnterkommenzu finden,wenn entwederderFreiheit?-
kitzelsie selbstzur Kündigung vermochte,oder sie von
ihren Herren gekündigtwerden.
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Capitel VIII.

Fromme Wünsche für eine bessere Zu-
kunft der landlichen Tagelöhner.

Bei so augenscheinlichemElend und alljährlichsich
steigernderVerarmung der arbeitendenClafse,sowohlauf
dem Landeals in den Städten, bei den unausbleiblichen
FolgensotraurigerVerhältnisse:successivervölligerDemo-
ralisationdieser, von Natur so tüchtigen, treuen und
guten Menschen, liegt dem Vaterlandsfreunde, dem
Manne von Gefühl für die Noth seinerBrüder, wohl
nichts mehr am Herzen, als der Wunsch, daß es besser
werde; und da diesesWunschesErfüllung jedenMeck-
lenburgerinterefsirt, weil jeder mehr oder wenigervon
den Nachtheilenso trauriger VerhältnisseseinenAntheil
zu tragen hat; so kann es auch dem nicht als Vorwitz
oder Anmaßung ausgelegt werden, der seine Stimme
erhebt und mit Vorschlägenzum Besserwerdenhervor-
geht, deren Beurtheilungund Ausführung er jedochbil-
ligerund bescheidenerWeiseeinsichtigerenMännernüberläßt.

Es kommt hier zunächstdarauf an, Maßregeln
zu treffen, welche von dem Grundbesitzerdie Nach-
theile entfernen, welchejetzt für ihn aus der Aufnahme
von Mieths- und Dienstleutenentstehenkönnen, wenn
sie unter seiner Gerichtsbarkeitarm und Hülfloswerden,
in so ferne er ihnen den Aufenthalt so lange gestattet,
daß siegesetzlichbei ihm das Heimathsrechterwerben.

Ist dieseBedenklichkeitgehoben, weiß jeder, daß
nur die Geburt Heimathsrechtegewährt, daß dem hüls-
losen Armen aus dem Aufenthaltevon einigenwenigen
Jahren an einem und demselbenOrte keineHeimaths-
rechte,kein gesetzlichbegründeterAnspruchausVersorgung
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an den Grundbesitzererwachset, der ihn in seinemGe-
bietewohnenließ, sowird Verlegenheitum Obdachseltener
werden. Ein jeder Tagelöhner, der sich nur über recht-
lichenLebenswandelausweisen kann, wird aller Orten,

wo man eines solchenbedarf, Aufnahmefinden, so lange

die Wermuthung,daß er noch arbeiten könneund wolle,

ihm zur Seite steht, es wird keiner gekündigtwerden,
der nocharbeitenkann und will und sonstkeinemTadel
unterliegt, weil die Besorgniß schwindet,daß er das
Heimathsrechtgewinnenund bei eintretenderHilflosigkeit
lästig werden könne.

Die Unabänderlichkeitdes, durch die Geburt erwor-

denen Heimathsrechtes wird auch den Tagelöhnernund
Einliegern die heilsameAussicht zurückgeben,daß Fleiß,
Arbeitsamkeitund Redlichkeitihr Glückbefördernkönnen,

daß es nur davon abhängt, wie lange sie ihrDomicilium

an dem Orte behaltenkönnen, wo sie sichniederließen,

wo sie Arbeit fanden, zufrieden lebten und gerne so

lange bleiben möchten, als Alter und Kräfte ihnen noch
gestatten,die gewohntearbeitsameLebensweisefortzusetzen.

Anerkennung besondererDiensttreue und geleisteter

nützlicherDienste wird auch den, durch Besorgnißkünf-

tiger aufgebürdeter Belästigung nicht mehr gestörten

Herren, wenn nicht jedes gute Gefühl ihm ftemd ist,

zur Milde für den treuen Diener stimmen, er wird ihn

nicht verstoßen wollen, wenn auch das Alter seinen

Diensteiferund seineKräfte mindert, und ihm die Stelle,

wo er solange sichtreu bewährt, gönnen, bis etwa gänz¬

licheUnthätigkeit,durchAlter und Krankheitherbeigeführt,

dessenRückkehrzur Ruhe in seineHeimath nothwendig

macht.
So würde wohlwollendeAnerkennung bewiesener

Treue und nützlicherDienste von der einen; Dankbarkeit
und
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und Anhänglichkeitan den, wenn auch strengen, doch
guten Herrn benebstdem Wunsche, möglichstlange,
vielleicht bis zum Lebenszielan Ort und Stelle zu
bleiben,dieKostenund Schäden eines öfterenUmzuges,
die Aersäumnißdes langen Umhersuchensnach anderer
Wohnung zu ersparen, von der anderen Seite, ohne
Zweifelbald um beideTheile ein Band schlingen,halt-
bar und fest, wie das alte Band der sogenanntenLeib-
eigenschaft,dabei zwanglosund unbelästigendfür beide.

Wie sehrdie Moralität in den niederenClassenda-
durchgehobenwerdenmüßte, wie viel leichterund zweck-
mäßiger der Unterrichtder Jugend fortschreitenwürde,
wenn in der Regel die Kinder bis zur Consirmation
eines und desselbenLehrers Obhut anvertraut bleiben,
statt daß sie jetzt oft alljährlich einer anderen Schule
angehören, so daß auch der sorgsamstegewissenhafteste
Schullehrer nicht die Zeit gewinnt, den neuen Schüler
kennen zu lernen und dessenZutrauen zu erwerben—
daß allesistsoaugenscheinlichklar, daß es keinerweiteren
Entwickelungbedarf.

Doch leidergehörensolcheWünschein die Categorie
von Spener's piis desideriis, wenigstensfür jetzt und
bis bessererRath — nicht über Nacht, sondern nach
manchenJahren und Tagen kommenmöchte. Kommen
muß er, kommenwird er, denn das Bedürfniß eines
unwandelbarenHeimathsrcchtesan dem Orte der Geburt
ist zu dringend. Oder sollte es überwiegendeGründe
dagegengeben, triftige Gründe, die tiefer liegen, als
daß sie von andern, als den erhabenstenStandpunkten
aus erkanntwerdenmögen, so dürste dochdas Bedürf-
niß eines längernals eines zweijährigenAufenthaltesan
einem und demselbenOrte, um dort Heimathsrechtezu
gewinnen, wohl von Niemandbestrittenwerden.

3
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Ein Aufenthaltvon V/z Jahre — nachderen Ab¬
lauf ovenwillitor dieKündigung erfolgenmuß— genügt

selten/um dem Grundherrn, der vielleichtentferntwohnt
oder doch nicht oft persönlichNotiz von seinenUnter-
gehörigennimmt, die Überzeugungzu geben, ob wohl
der aufgenommeneStatthalter, Tagelöhner oder ländliche
Handwerkerso qualisicirt sei, daß die Bortheile seiner
langem Erhaltung im Dienste und der dadurchersparten
Beschwerden und Unannehmlichkeitenöfteren Wechsels
diejenigenNachtheileaufwiegen, welchedem Grundherrn
erwachsenkönnen, wenn der Einwohner Heimathsrechte
gewinnt und über kurtz oder lang hülfsbedürftigwird.
Im Zweifel kündigt man also und läßt den Einwohner
ziehen, den man wenigstensvor der Hand noch würde
haben wohnen lassen, wenn die Nothfrist nicht drängte,
und der dann vielleichtseine ganze Lebenszeitdort zuge-
bracht haben möchte.

In den benachbartenschleswig-holsteinschenHerzog-
thümern galt das nämlicheGesetz, welches bei uns die
Heimathsrechtebestimmt, ebenfallsbis zum Jahre 1829.
In diesemJahre aber erschieneine königlicheVerordnung,
welche jenes Gesetzmodisicirteund die Frist von zwei
Jahren zu einer fünfzehnjährigenverlängerte, in welcher
HeimathsrechtedurchununterbrochenenwesentlichenAufent-
halt an einem Orte nur erworbenwerdenkönnen.

Diese allerhöchste,dort schonlange zuvor erwünschte
Verordnung hat den Wohlstand der NiedernClassen, ja
fast aller Unterthanen merklichgehoben, die Zahl der
Müßiggänger und Armen bedeutendvermindertund man
kann in dort erscheinendenZeitschristenhäufige Anerken-
nungenderWohlthätigkeitdieserVerordnung aus mehreren
GegendendortigerLande lesen.
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Einstweilenaber und bis die, zum Theil grundlosen
Besorgnisseder Grundherrschastenvor Überschwemmung
mit einheimischenHülflosenFamilienniedergekämpft,oder
wichtigernRücksichtengewichensind, bis dahin scheint
es nothwendig,auf Mittel zu sinnen, die dem häufigen
Ab- und Zuziehen der Tagelöhner-Familienauf dem
Lande,diesemNomadenlebensteuern,das dieAlten demo-
ralisirt, zu Verarmung und Unredlichkeitführt, und aus
den KindernBuschklepperbildet.

C a p i t e l VIII.
Unmaßgeblicher Vorschlag zu fester Be,
gründung der Wohlfahrt vieler Tage-

löhner-Familien.

Eine bedeutendeAbminderungder großenZahl sol-
cherFamilien,die zu Ostern jedenJahres derKündigung
mit Schreckenentgegen sehen, durch Vermehrung der
jetzt nur kleinenAnzahl solcherFamilien, die eben so
fest und sicherwohnen, wie vormals die Leibeigenen—
solcheMaßregel könnteden Zwecknichtverfehlen.

Wie aber läßt sich dies ausführen? Zutheilung
eigenthümlicherFlächen an baulustige und dazu ver-
mögendeTagelöhner oder heirathslustigeKnechte würde
allerdingsentsprechen;allein wenn auch solcheFlächen
genüglichdisponiblewürden, wievielemöchtensichfinden,
die die Baukosten sammt Ankauf der Materialien aus-'
zubringenvermöchten! Gewiß nur wenige.

Es giebtaber ein einfacheresMittel, um der Mehr-
zahl aller TagelöhnerimLande eine sicherefesteHeimath,
ein dauerndes Domiciliumanzuweisen, das nicht nach

3*
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Willkür verändert werdenkann, es sei denn, daß In-
teressenteses selbstwünschenund dies Mittel heißt:

Überweisungaller Hofkaten— mit Ausnahme von
etwa zwei bis drei solcherWohnungen bei jedem
Hofe für Deputation oder Handwerker— an ge¬
eignete Tagelöhner, zum nutzbaren und unter ge-
wissen Bedingungen auf ihre Kinder vererbenden
Eigenthum.

Die Bedingungen, unter welchensolcheÜberlassung
statt finden möchte, dürften ungefährfolgendesein:

1) Der Werth des überwiesenenKatenssammtzubehörigem
Garten wird nach Billigkeit geschätztund dieserBe-
trag dem nutzbarenEigenthümer als erste, auf dem
GrundstückeruhendeSchuld in ein für denselbenanzu-
legendes Hypothekenbucheingetragen,wenn er nicht
etwa vermag, solchegleichbaar abzutragen.

2) DieseSchuld wird eveiitusliter creditirt,bis derEigen-
thümer im Stande ist, solche ganz oder zum Theil
abzutragen.

3) Bis dahin wird solchemit 4 pCt. jährlich verzinset,
jedochwerden dieZinsenebenfallscreditirtund alljähr-
lich der Hauptschuldprimo loco zugeschrieben,wenn
der Inhaber sie nicht zu berichtigenvermögensollte,
etwa durch Ableistungvon Diensten, oder baar.

4) Das Grundstück geht auf die natürlichenErben des
Inhabers unter nachfolgendenBestimmungenüber:
a. Es kann dasselbenicht zur Theilung unter mehrere

Erben fallen, sondern allemal nur auf den ältesten
Sohn unter denselbenBedingungenÜbergehn,unter
welchender Water es besessen;in so ferne nämlich
der ältesteSohn das väterlicheGewerbe, Feld- und
sonstigeländlicheArbeiten, wie solche von Hos-
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tagelöhnernbegehrtwerden,zu treibenWillensund
auch fähigist.

b. Sollte aber der ältesteSohn sich einem Hand-
werke oder anderen Gewerbe gewidmet haben,
so hört sein Anrechtan den väterlichenHofkaten
gänzlichauf und gehtauf den nachgeborncnBruder
über, oder falls auch diesereine andereLaufbahn
gewählthabensollte,aufdennächstfolgendenu. s. w.

Ist keinerder Söhne des Erblassersgeneigtoder
fähig, als Hoftagelöhnerobliegendeweiter unten
näher bezeichnetePflichtenzu erfüllen, so kommt
die Reihe an die etwanigenSchwiegersöhneund
zwar zuerstan den Ehemannder ältestenTochter
u. s. w., in so fernederselbefähigist, denHofkaten

zu übemehmenund zu leisten,was die Übernahme
erfordert. DieserNachfolger,er fei leiblicheroder
Schwiegersohn,ist aber verpflichtet,die altenEltern
so lange sie lebenim Hause zu behaltenund un-
entgeltlichzu verpflegen,

d. Ein weiteresErbgangsrechtfindet nichtstatt, viel-
mehr fällt das Grundstückmit Zubehör in Er-
mangelungbenannterErben an den Grundherrn
zurück,der nachfreierWillkürsolcheseinemandern
geeignetenTagelöhnerunter den vorgedachtenBe-
dingungen wieder überläßt, zu welchenauch die
Verpflegungder vorgefundenenAltentheilergehört.

«.Dieser neue Besitzerübernimmtbei Überweisung
des nutzbarenEigenthumszugleichdie priroo loco
intabulirteSchuld des vorigenBesitzers,alsoden
taxmäßigenWerth,

f. Die etwavondemvorigenBesitzergeleistetenZahlun-
gen auf Abtragder Capitalschüldkommennur dem
leiblichenSohne oder Schwiegersohneungetheilt
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zu gut, der in seineStelle tritt. Sind keinezur
Übernahmewilligeund fähige Söhne vorhanden,
so wird der neue Besitzerwieder Schuldner des
ganzentaxmäßigenWerthes,in so weit der Grund-
Herrsolchennochnichtvom vorigenBesitzererhoben
und in dessenSchuld- (Hypotheken-)Buche getilgt
hat und giebt den Erben des vorigenBesitzersden
Theil des Capitals zurück,den dieserdarauf ab-
getragenhat, jedochnachAbzugrückständigerZinsen,
für welchedie Erbmassedem Grundherrn verhaftet
bleibt.

x. Der jedesmaligeBesitzerist verpflichtet,das ihm
überwieseneGebäude in der Brandcassezu ver-
sichern— in so ferne dies nichtetwa schonfrüher
geschehen— und allemal die repartirtenBeiträge
zu leisten.

Ii-Der BesitzersolchesHoskatensbleibtzuseinemGrund-
Herrnoder dessenStellvertreter (Pächter oderAd-
ministrator) in dem nämlichen Dienstverhältnisse,
in welchem bisher die Hoftagelöhnergestanden.
Demnachwird ihnen von demselbengewährt:
«) Freie Weide für eine Kuh und ein Kalb, für

ein Schwein, für zweiSchafe; dochstehtes dem
Grundherrnfrei, statt freierWeidefür die beiden
Schafe jährlich2 Pfund Wollezu reichen.

ß) Abfuhr ihres Dungs zu Kartoffeln in der Brache
und zu Getreide und Flachs, nach allgemeiner
Üblichkeitim Landefür die Hostagelöhner.

y) Ein gutes Fuder Heu und einFuderStroh zum
Winterfutterjährlich.

6)Den Dröfcher-und Tagelohnfür männlicheund
weiblicheArbeiter, den großherzoglicheKammer
ihrenPächterncontraetlichzurPflichtmachtund—



~ 29 —

für ständischeGüter— von großherzoglicherhoher
Negierungoberpolieeilichbestimmtwerdenmöchte.
Der Tagelöhnerist dagegenverpflichtet:
«)dem GrundherrnachtzigHostageunentgeltlich

leistenzu lassen,entwederdurchseineEhefrau
oder, falls er unverheirathetseinsolltedurch
.eine, zu ländlichenArbeitentüchtigeweibliche
Person,dieer in seinenDienstnimmt.Solches
Dienstverhältnißdars er aber nichtohneZu-
stimmungdes Grundherrneingehen,der auch
das Rechthat, falls die gewähltePersonihm
nichtbrauchbarerscheint,derenEntlassungund
Annahme einer anderen zu begehren,deren
Wahl jedochallemaldemTagelöhnerbis auf
grundherrlicheGenehmigung.zusteht.

ß) Dem Grundherrn vorzugsweiseseineDienste zu

widmenund zwar zu allen ländlichenArbeiten
ohneUnterschied,die von ihm begehrtwerden;
wogegender Grundherr auch seinenHostage-
löhnern die vorkommendenFeldarbeitenzu
übertragengehaltenist.

i. Obgleichder TagelöhnerseineWohnungnebstGar-
ten als nutzbaresEigenthumgenießt, mithin von
seinemDienstherrnnicht gekündigetwerdenkann,
so ist er dennochdemselbenzu ebendemGrade von
Achtungund Folgsamkeitverpflichtet,zu dem, nach
bisherigenVerhältnissen,er demselbenverpflichtet
gewesen,und wird in vorkommendenFällenauf an-
gebrachteKlagedesGrundherrnvondemcompetenten
Gerichtejede Widersetzlichkeitoder Weruntreuung
ebensobestraftals bisher,

k. Wenn der Tagelöhnersich Veruntreuung gegen
seinenDienstherrn, sonstigerEntwendungenoder
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anderer Vergehen schuldigmacht, weshalber, com-
Petenten Gerichts wegen, zu körperlichenStrafen
condemnirtworden, so verwirkter durchdas dritte
VergehensolcherArt seinEigenthumsrechtan der
in BesitzhabendenWohnung dergestalt, daß der
Grundherrbefugtist, ihm solcheim nächstengesetz-
lichenKündigungstermineaufzusagenund im darauf
folgendenUmzugsterminezur Räumung anzuhalten.
Jedoch verstehtes sichvon selbst, daß dem Jncul-
paten, wie überhauptgegenjedes niedergerichtliche
Erkenntniß,so auchin diesenFällen, dasRemedium
restitutionis in integrum ordinarium, oder andere

gesetzlicheBerufung auf ein oberrichtlichesErkennt-
niß frei bleibt. Weitere Rechtsmittelfinden aber
nichtstatt.

1.Tritt solcherFall ein, daß derInhaber des nutzbaren
Eigenthums dessendurchUttel und Rechtverlustig
wird, so wird dasselbevon dem Grundherrnwieder
einemanderenTagelöhner,dessenWahl seinerWill-
kür überlassenbleibt, überwiesen. Der abgesetzte
aber erhältzurückwas er etwa auf den taxmäßigen
Werth des Grundstücksabgetragenhaben möchte,
jedochexcluäiveder Zinsen.

m. Sollte etwa über kurz oder lang der Fall eintreten,
daß der Grundherr wegen beliebteröeonomischer
Veränderungenmit seinemGute die altenKaten-
Wohnungenwegräumen,Grund und Boden, mit
EinschlußzubehörigerGarten auf irgendeineandere
als die bisherigeArt benutzen,deshalbjene auf
eineandereStelle, sei es auchauf eineandereihm
gehörigeFeldmark verlegen wollte; so darf der
nutzbareEigenthümerdie Rückgabedesselbennicht
verweigern,sobaldihm ein Surrogat unter gleichen
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Bedingungenangewiesenwird, und er darf solchen
Tausch nichtetwa deshalbverweigern,weil er an
der Qualität des Bodens oderan der Annehmlich-
feit der Lage verlöre; sondern er muß zusrieden
sein,wenn er Wohnung und Garten von gleicher
Größe,wie die abgetretenen,wiedererhält.

Sollte dieserVorschlagBeifall, allgemeinenBeifall
finden,und von allenGütern im Lande die in derRegel
mit TagelöhnernbesetztenHofkaten— also mit Aus-
nähmevon zweiund dreimit Deputation zu besetzenden
Wohnungen— als nutzbaresEigenthuman geeignete
Subjecteüberlassenwerden, so wäre ohne Zweifelein
wichtigerSchritt gethan zu Milderung der Noth und
Verlegenheiten,in die jetzt ein großerTheil der Tage-
löhner-Familienauf dem Lande oft ohneeigeneSchuld
sich befindet, zu Milderungder sich immersteigernden
Armuth in dieserClasse, mithin zur Sublevation der
jetztsovielfachbestürmtenArmencassenund zur moralischer
BesserungderIndividuenaus der arbeitendenVolksclasse.

Es giebtim ganzenLandewenigstens500Domanial-
Zeitpachtgüter,die mit zureichendenHofkatenversehen
sind. Jedes dieserDoinanialgüterhat, im Durchschnitt
gerechnet,wenigstens12 Hofkaten, wovon etwa Z für
Deputation zu reserviren,übrige 9 aber an geeignete
Tagelöhner als nutzbaresEigenthum verliehenwerden
könnten. Dadurchwäre 4500, jetztunterprecairenun-
gewissenVerhältnissenseufzendenFamiliengeholfen,ihnen
einesichereLage angewiesen,die sie der Furchtalljähr-
licherVertreibung,des Nomadenlebens,zu dem sie sich
bis dahingezwungensehen,überhebt,und es ihnenwog-
lich macht, ohneBesorgnisseder Zukunft entgegenzu
sehen, bei rechtschaffenemarbeitfainenLebenswandel,so
lange ihre Kräfte ausreichenzu verdienen,was sie be-
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dürfen, und wenn das HülfloseAlter sicheinstellt,von
ihren zur Arbeit und zum Fleiß angehaltenenKindern
endlich die Pflege und Versorgungzu erhalten, deren
das Alter bedarf.

Die Zahl der Hofkatenin den ritterschaftlichen,
Kloster- und städtischenGütern ist wenigstenseben so
hochanzunehmen;wenn also, wie kaum zu bezweifeln,
auch die Ritter- und Landschaftdem von Serenissimo
in den DomainengegebenenBeispielefolgenmöchte, so
wären 9000 Tagelöhner-Familienauf einmalglücklich.

C a p i t e l IX.

Glückliche Folgen der vorgeschlagenen
Maßregel.

Es braucht nicht ausgeführt zu werden, welchen
großenEinfluß die Verbesserungso vieler Tagelöhner-
Familiennichtallein auf ihr eigenesGlücküben würde,
sondernauchauf die Summe desWohlstandesimLande,
auf die Moralität, auf das Fortschreitenächter, dieser
Classevon MenschenangemessenerBildung.

Wer sicherist, einen gewähltenWohnortauchzu
behalten,befreundetsichgeflissentlichmitseinenUmgebungen,
und jederwird seinenRuf da zu erhaltensuchen,wo er
seineLebenszeitzuzubringenhofft, gesetztauch, daß ihm
aus früheren Zeiten noch Hang zum Bösen ankleben
sollte.Sowohl diegutenals die bösenNeigungenschließen
sichder Gewohnheitan, und selbstder Bösewichtwird
gebessert,wenn er nur mit rechtlichenLeuten verkehrt,
wieimGegentheilauchder besteMenschzumTaugenichts
werdenkann, wenn er nur böseBeispielesieht.
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Die ländlichenTagelöhner in ihrer jetzigenWer-
fassungfinden gar keineVeranlassung, ihre gute Seite
auszukehren,sie werden vielfachgetretenund gedrückt,
von einerStellezur anderengeschobenund müssen,wenn
sie sichan einemOrte niederlassen,schondarauf denken,
wo sienächstenGallen bleibensollen, und dennochfür
die Frist von einemJahre etwa, die ihnen Geduldund
Ausharrenvielleichterwirbt, sichallenDruck,alle Miß-
Handlungengefallenlassen, womit manchergefühllose,
hartherzigeDienstherrseineLeutebehandelt,um so sicherer
behandelnkann, je näher die Zeit für den bejahrten
Tagelöhnerrückt, wo ihm die Hoffnung auf anderes
Unterkommenschwindetund er obdachloszu werden
fürchtenmuß. Dabei muß Treu' und Glaube unter-
gehen, auch die besten Anlagenverwandelnsich, auch
dierechtlichstenGesinnungenweichenderRoth, der bitteren
Erfahrung— die nur zu häusig über die Tagelöhner
kommt— daß ihnenTreulosigkeitund Betrug dieselben
Früchte bringen, wie Treue und Ehrlichkeit;daß ein
diebischer,fauler,gewissenloserCameradsichebenso gut,
vielleichtper fas et nefas nochbesserstehtwie der, der
seinemHerrntreuund fleißigdienet,derihm gernelebens-
lang dienenmöchte,wenn — dasGesetznichtdazwischen
träte und den Dienstherrenwarnte, daß er sichnicht
Familienauflade,die er früh oder spät aus seinerTasche
erhaltenmuß.

Gegendas Bild einessolchen,von einemOrte zum
anderengejagtenFamilienvatersstelleman nur das Bild
eines Hoftagelöhners,der sich in der glücklichenÜber-
zeugung niederläßt: Hier kannst du ruhig bleibenso
lange du dm Ruf eines treuen, ehrlichenMannes
bewahrest, so lange du den Gesetzengehorchestund
deinePflicht erfüllst. Hier kannstdu deineKinderauf¬
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wachsensehenzum Guten, hier endlichwinktdir Ruhe
in alten kraftlosenTagen, hier werden die Deinigen
zuletztdichzur Ruhebringen.

Wie muß bei solchemberuhigendenBewußtsein
Wohlstand,Moralität und verhältnißmäßigeBildung sich
heben! Wie ängstlichwird jeder streben,sicheineLage
zu erhalten,in der er sichverhältnißmäßigglücklichsuhlt,
und die FolgesolcherBestrebungenwird auchZufrieden-
heit der Dienstherrensein, die jetzt ihrer oft gerechten
Klagen über die Berderbtheit und Schlechtigkeitder
Dienstbotenkein Ende wissen. Auch auf die unver-
heirathetenDienstbotenwürde der glücklicheresichereZu-
stand der Tagelöhnervon großemEinflußsein.

DieKinderwachsenauf da wo sie geborenwurden,
unter den Augen von Eltern, denen das nothdürftige
Brot nie mangelt, die ihrer Lagegewißsind, und schon
aus Selbstliebeihren Kindern nur gute Beispielegeben*
und aufkeimendeböseNeigungenzu unterdrückensuchen,
stattdaßverworfene,durchmancheLeidensschulegegangene
Elternsolchebilligen,in derHoffnung,daß sie einstzum
Erwerb, sei es auf welcheArt es wolle, führenkönnen.

In der Regel sind nur glücklicheMenschensromm,
gut und rechtlich: Je tiefer der MenschbeimMangel
ächterBildung im Unglückversinkt,destoschlechterwird
er, besonderswenn er glaubt, daß fremde, nichteigene
Schuld ihn niederdrückte;und wer glaubt.das nicht?
Wer forschtnicht nachdrückendenäußerenVerhältnissen,
worauf er sein Schicksalschiebenkönne? Auchder Ge-
bildeteschreibtlieber auf des NachbarsRechnung, was
er selbstverschuldete!
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C a p i t e l X.

Bedenken dagegen.

InzwischenjedeSache—so wird man sagen—jede
Sachehat zweiSeiten; wo Lichtist, ist auchSchatten,
laßt uns auchdie Schattenseiteprüfen,nachdemwir die
Lichtseitesattsamgenug beleuchtethaben.

DieseSchattenseitensind:
j) DieGrundbesitzerveräußerneinenTheil ihrerGüter,

gebenihre Tagelöhner-Wohnungenzu Eigenthum,
und zwar meistensumsonst, denn die wenigsten
Tagelöhnerwerden vermögendsein, den Tarwerth
zu bezahlen,ebenso wenigbei starkerFamilieden
Zinsbetragzu erübrigen.

2) Der GutsbesitzerverliertalsonichtalleindieSubstanz
seinerKatengebäudemit Zubehör, sondernauchdie
Dispositiondarüber, der angenommeneTagelöhner
mag ihm gefallenoder nicht, er mag fleißigsein
odernicht, odermag bei seinenländlichenArbeiten
eine gewisseGewandtheit— worauf es oft sehr
ankommt— anzuwendenwissenoder nicht, sein
moralischerLebenswandelmag sichgestaltenwie er
wolle, nur hütheer sichvorCriminal-und sonstigen
namhaftenWerbrechen,so ist und bleibtder Dienst-
Herrmit ihm getrauet, er darf ihn nichtkündigen.

Beide diese Einwendungensind wichtiggenug, das
ist nichtzu läugnen, besondersauf den erstenBlick.
Abermanfassesie näher in's Auge:

ad. 1. Was verliertdennderGutsbesitzerwirklich,
wenn er dieKatenwohnungzu nutzbaremEigenthumein
sür allemalweggiebt,statt daß er bishersie von einem
Jahrezum anderenebenso, aber auf jährlicheKündigung
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überließ,übrigensunter den nämlichenBedingungen,die
dem erblichenNutznießeraufgelegtworden?

Er verliert nichts! wenigstens realiter durchaus
nichts, denn es ist keinem Zweifel unterworfen,
daß die Hofkatenzu allen Zeiten— besondereunver-
»nutheteFälle etwa abgerechnet— der nämlichenBe¬
stimmunggewidmetbleibenwerden, der sie bis jetztge-
widmetwaren, nämlichder Aufnahmevon Tagelöhnern
zum Betrieb der Gutswi'rthfchaft.

Die Hofkaten bei Domam'al-Gütern würden nach
ihremwahren Werthetaxirt, der Betrag baar berichtigt
oder in's Amts-Hypothekenbuchverzeichnet,und eveu-
tualiter die Zinsen des Kapitals abgetragen, bis der In-

Haberdurch besonderenFleiß oder Glückin den Stand
gesetztwird, die Taxe zu bezahlen. Jnmittelstist das
Gebäude in der Domanial-Brandcassevom Nutznießer
versichert,der auch die jährlichenBeiträge bezahlt, und
alsoBrandschädenan Domanial-Hofkatengänzlich, mit
Ausnahmeder wenigenWohnungenvorgebeugt,die dem
DomanialpächterzurjährlichenKündigungfürDeputation
oder Handwerkervorbehaltenworden.

Im Domanio würde alsodurchdieseOrdnung der
Dingenochbedeutendgewonnen,da bekanntlichbis dahin
alle Domanial-Gebäude,die reinesEigenthumderKam-
mer geblieben,aus nahe liegendenGründen nicht im
Brandassecuranz-Institutversichertwerden,mithinBrand-
schäden,die solchebetroffen,aus der herrschaftlichenCasse
übertragenwerden. Dieser Bortheil cessirtfreilichin
RücksichtständischerHoflaten, die alle versichertsind.

Es ist übrigens kaum zu bezweifeln,daß der so
glücklichsituirteHoftagelöhner,wenn Unglücksfälleihm
fern bleiben,in einigenJahren vermögendwerdenwird,
wenigstenstheilweiseden tarmäßigenWerth zu bezahlen.
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Er kann seinenGartenverbessern,Obstbäumeanziehen,
sichder Bienenzuchtbefleißigen,da er weiß, daß Alles
was er daran wendet, ihm selbstauch zu gut kommt
und seineBienenzuchtnicht durchnothgedrungenenUm-
zug gestörtwird. Was arbeitsameumsichtigeTagelöhner
darauszu erwerbenwissen, wie aus kleinemhäuslichen
Verkehrder Hausfrau mit Flachs, Federviehund der-
gleichenoft verhältnißmäßigbedeutendgewonnenwird,
das lehrtdas BeispielkleinerBüdner, selbstgut situirter
Tagelöhner,die oft Hunderte ihren Erben hinterlassen.
Ihm dem erblichenHoftagelöhnerdroht auch keinkost-
spieliger,seinewenigeHabe oft schwerbenachtheiligender
Umzugmehr; ebenso wenigdie gemüssigten,Beutel und
GesundheitinAnspruchnehmendenFußreisen,um anderes
Unterkommenzu suchen.

Er kann einenTag wie den andernseinemBerus
widmen, ohne ängstlicheSorge für die Zukunft, die
AnderenwenigerGlücklichenseinesGleichendie Gesund-
heit zerstört, sie nachund nach physischund moralisch
zu Grunde richtetund ihre Nachkommenschaftsolgeweise
desgleichen.

Wenn aber auch der nutzbareEigenthümerzu Ab¬
trag seinerSchuld vielleichtnichtgelangenkann, wenn
der Grundherr ihm fortwährenddas Capital creditircn
müsseund nur die Zinsen davon durchNaturaldienste,
vielleichtauch nur theilweise,wahrnehmenkann, ist da-
durchseinVerhältnis in Rücksichtauf seineHoftagelöhner
üblergeworden? Keinesweges!

NachbisherigerVerfassungmuß der Grundherrdie
WohnungdesHoftagelö'hnersin Dach undFach erhalten:
das würde er künftigauch müssen, aber vermuthiich
meistensmit wenigerBeschwerde,denn der permanente,
mit beschränktemEigenthumsrechtebelieheneBesitzerwird
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aufmerksamersein auf Erhaltung seinerWohnungmit
Zubehör, Befriedigungen:c., als der unter jährlicher
KündigungstehendeMiethsmann, er wird ohneZweifel
manchemüssigeStunde, die dieser verschläftodermit
gemüßigtemUmsuchennach anderemUnterkommenver-
bringt,dazuanwenden,kleineBeschädigungenderWände,
angehendeLeckenim Dache und ähnlichekleineMängel
gleichim Entstehenzu bessern,damit sie nichtzu großen
Reparaturbedürsnissenwerden, wovon nicht allein sein
Grundherr größere Beschwerdehaben würde, sondern
folgeweiseaucher selbst. -

Man möchteglauben, der Werth des Gutes würde
vermindert,die Hypothekherabgesetzt,wenn dem Gute
das bisherigeEigenthumvon 6, 8 oder 10 — je nach
Maßgabe der Größe — seiner Tagelöhner-Wohnungen
entzogenund nichtsals unverbürgteZahlungsverheißungen
dafür zurückgegebenwerden, und es möchtedaher die
Frage aufgeworfenwerden: ob njcht der Guts- oder
Grundherrin seinerHypothek,mithinim Credit,verlieren
werde?

Auch dieseFrage ist zu verneinen! Die Hoskaten
geben gegenwärtigals unbeschränktesEigenthum dem
etwanigenhypothekarischenGläubigernichtmehrSicher-
heit, als sie ihm verleihenwürden, wenn Überlassung
zum nutzbarenEigenthum an die Hostagelöhneran die
Stelle jetziger Kündigungs- Besugniß träte. Diese
Wohnungensind nur Mittel zum Zweckund das bleiben
sie nachwie vor, Mittel, den Ertrag des Gutes zu ge-
winnen, und diesemZweckentsprechensie eben so voll-
kommen,mögendieInhaber jährlicherKündigungunter-
worsenoderfür Lebenszeitunter geeignetenBedingungen
dem arbeitsfähigenBesitzer angehören. Einen andem
ZweckkönnendieseTagelöhner-Wohnungennichthaben,

größeren

/
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größerenGewinn nie demGutsbesitzergewähren, denn
so lange er dies bleibt, bedarfer der vorhandenenar-
beitendenHändeund so kann denn auch der Werth des
Gutes nicht vermindert, die Hypotheknicht geringer
werdendurch eine völlig gleichgültigeModisicationder
Mittelzum Zweck.

Sollte aber über kurzoderlang wegeneinerHaupt-
Veränderungdes Gutes in ökonomischerHinsicht eine
Zurücknahmedes verliehenenEigenthumsnöthigwerden,
sowäreja solcheauchdurchdieÜberlassungs-Bedingungcn
vorbehalten.

Nun aber
ad 2. Was entschädigtdenGrundbesitzer(oderPächter)

für die Beschwerde,seine Arbeiter nicht wechselnzu
können, die er einmal hat, behaltenzu müssen,mögen
sie ihm gefallenoder nicht, wenn er nicht etwa durch
Urtelund Recht, in FolgenamhafterWergehungen,sie
los werdenkann? Wer steht dafür, daß nicht einer
oder der andere dieserneuen Besitzerentwederselbst,
oder etwa seineFrau, aus ihre Rechtetrotzend,Unfug
und Unordnungenverschulden,Widersetzlichkeitenüben,
derenrichterlicheBestrafungnocherst nachgesuchtwerden
soll, statt daß jetztderGrundherrihnen durchAndrohung
der Kündigungein Ziel setzenkann, wenn nicht schon
die bloßeFurchtdavorsie auchohnerichterlichenBeistand
im Zaum hält? Wie würde dieseSchmählerunggrund-
herrlicherund pächterischerRechtedieWirthschafterschweren
können!wie vielBerdruß und ÄrgerdemHerrn bereiten,
wie sehrvielleichtvon AcqnisitionländlicherWirtschaften
abschreckenund folgeweifcden Kauf- und Pachtpreis
großerGütervermindern!

Wichtigerist unläugbardiesesBedenken, dochbei
nähererPrüfung ungleichwenigerals auf den erstenBlick.

4



Jeder Dienst- und Brotherr, der nebenGerechtig-
keitauch derBilligkeitEinfluß in seineDenk-undHand-
lungsweisegestattet,zu gestattengewohntist, wird jenes
Bedenkenfür wenigerwichtighalten.

Ein solcherist gewohnt,seinenDienst- und Arbeits-
leuten, wenn sie gleichauf niedrigererStufe der Cultur
stehenund ihm durch Geburt und Verhältnisseunter-
geordnetsind, dennochdas demMenschenangeborneund
als die Grundlage aller Rechtlichkeitwohl zu pflegende
Selbstgefühlnichtzu verkümmern.Er hält zwar strenge
auf PflichterfüllungabseilenseinerUntergebenen,aber er
erfüllt auch die feinigegegen sie eben so gewissenhaft.
Er reicht ihnen zu rechterZeit was vertragsmäßigoder
allgemeingesetzlichihnen gebührt. Er hält es nichtunter
seinerWürde, sie im täglichenWerkehrmit ihnen 6ei
ErlheilungseinerBefehlebei denen,sie betreffendenEin-
richtungenund Anordnungengelegentlichund auf ihre
bescheidenenWünschemitdenGründenbekanntzumachen,
diedieseroderjenerMaßregelunterliegen,ihre bescheidenen
Fragen zu beantworten,sie bei geeignetenVeranlassungen
zu belehrenund aufzuklären,kurzsie wie denkendeWesen
seinerArt zu behandeln, mit einem verhältnißmäßigen
Grade von Achtung, auf die jeder Menschgerechten
Anspruchhat. Er verschmähtes nicht,in ihre privativen
Functionenoder andereVerhältnisseeinzugehen,für sie
zu sorgen, sie zu berathenund ihnen auf solcheArt zu
bezeugen,daß sie ihm nicht bloßals blindeVollstrecker
seinerBefehle, als unentbehrlicheHandlangerin seinem
Beruft etwas werth sind, sondernauch als Menschen.
Wer seineDienstleuteso behandelt,darf nicht zweifeln,
daß er sich treue Gehülfen an ihnen erzieht, die jhm
persönlichanhängen,und denendie Selbstliebeschonge-
bietet, den Wohlstandihres guten Herrn nachKräften
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zu befördern,damitihr glücklichesBerhä'ltnißnichtgestört
werde. Ein solcherDienstherrbrauchtauch nichtzu be-
sorgen, daß er der Zwangsmaßregel— also etwa der
Kündigungsbesugm'ß— bedürfe, um seineLeute in ge-
hörigemRespectund Gehorsamzu erhalten; er kann
sichersein, daß leidenschaftlicheAufwallungenvon seiner
Seite, vorübergehendeHärte in gereizterStimmung und
sonstigeEigenheiten,seinesonstzufriedenenArbeiternicht
zum Ungehorsam,zur Widersetzlichkeitreizen werden,
sobaldsie erst zu der Überzeugunggelangt sind, daß
nur vorübergehendeHeftigkeitden guten und gerechten
Herrn zu augenblicklichenHärten vermochte,und dahin
kommendie Dienstleute bald, die in der Regel Tact
genug zu Beurtheilung der Gemüthsart ihrer Herren
haben.

Wenn aber der Dienst- und Brotherr seineLeute
nur als blindeWerkzeugeseinerWillkürbetrachtet,wenn
er im Übermuth, verblendetdurch den Stolz auf sein
Geld, auf seineglücklichereLage,auf seine,oft nur ein-
gebildetehöhereBildung sie als Sclaven behandeln,
ihnenjedeRücksichtversagenwill, die jederMensch,dem
wahreBildung nichtfremdist, seinemNächsten, er sei
wer er wolle,schuldigist; wenn er gar im Übermaßder
Geringschätzunges auch mit der Dienstleuterechtlichen
Forderungennicht so genau nimmt, in der Meinung,
dies oder jenes sei gut genug für den Pöbel; ja dann
freilichmag er wohl der Zwangsmaßregelnbedürfen,um
demAusbruchdes Mißvergnügensvon Seiten dererzu
wehren,d̂ie sichgemkßhandeltglauben; dann möchtees
aller derFurchtvor Kündigung,gerichtlicherAuswerfung
undallenunglücklichenFolgenderselbenbedürfen,um die
Gereiztenin der schuldigenAchtungund Folgsamkeitzu
erhalten.

4*
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Indessen,Dankdem Beispiel der Mehrzahlunserer
Landwirthe, solcher,unbesonnener, von der Humanität
und achterAufklärungverlassenerDienst-undBrotherren
gicbt es nur wenige, mithin auch nur wenige, denen
die in VorschlaggebrachteBegünstigungihrerTagelöhner
anstößigsein würde. Die kleineZahl derselbenwürde
aber, wenn sie genöthigtwerden könnte sich zu sügen,
bald nach wenigenJahren einsehen,daß auch sie dabei
nicht verlieren, daß im Gegentheilauch sie gewinnen,
wenn ihre — eigenthümlichenoder gepachteten— Hof-
katen mit Tagelöhnernbesetztsind, die das glückliche
Bewußtseinhaben, daß nur eigeneSchuld sie aus der
errungenenbesserenLage verdrängenkann. Dies Be-
wußtseingicbtihnendas GefühlverhältnißmäßigenGlücks,
und dies Gefühl führt wiederumunfehlbarzu besseren
Gesinnungenal^ die, welchein der niederenClassein so
bedrücktenVerhältnissenaufkommenkönnen. Da sie
übrigensihren Dienstherren, ungeachtetdes ihnen ein-
geräumtennutzbarenEigenthumsrechtes,nachwie vor zu
gleicherAchtung und Folgsamkeitverpflichtetund in
Übertretungsfällenzu gleicherStrafe verhaftetbleiben,
so wird das Verhälrnißder Tagelöhnerzu ihren Dienst-
Herrenfast gar nicht geändert; besonderswenn man —
in Bezug auf die Domanial-Pächter— auch erwägt,
daß diesein der WillkürwegenKündigungundAnnahme
ihrer Hostagelöhnerdurch die neuestenContracteschon
sehrbeschränktsind, daß sie zwar wohlkündigen,aber
nicht ganz nach Gutdünkenwiederannehmenkönnen,
sondernnur unter denen im Amte schon anwesenden
Tagelöhnerndie Wahl haben.

Endlichist zu erwarten,daß die wenigen sehregoi-
stischenund despotischenDienstherrendurchdie beschränkte
Willkürin RücksichtihrerTagelöhnerund nachund nach
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zu gemäßigterenGrundsätzenund mildernAnsichtengc-
langen; das „LebenundLebenlassen"wird ihnengeläufig
werden. Mancher,der jetztbei geringenVeranlassungen
mit Kündigungdroht, wird dieseBefugniß wohl an-
fangs ungernvermissenund aus dieserEinrichtungsich
und AndererzahllosenVerdruß und wohl gar endlichen
Ruin weissagen.Aberer wird gewißseinenZrrthum bald
erkennen. Sich dem Unvermeidlichensügend, bei dem
Bewußtsein,diesenoderjenen,derihmmißfälliggeworden,
dochnichtloswerdenzu können,wird er mehrauf dessen
guteSeiten achten,nachgiebigerwerdenin billigenDingen
und sicham Ende dadurchbelohntsehen, daß er treue
zuverlässigeLeutehat, dieihreWohnungeninAchtnehmen,
weder hungern noch in Schulden gerathen und nach
Jahren durchdasBand derGewohnheitund gegenseitiger
Leistungenso an seinInteressegeknüpftwerden, daß er
keineandere Tagelöhnerbegehrt. Diese endlicheFolge
ist um so mehr zu erwarten, da bei Überlassungder
Hofkatenauf Erbrechtman sehrvorsichtigin ersterWahl
der Eigenthümersein und dabei ohneZweifeldem be-
theiligtenGutspächtereine entscheidendeStimme zuge.
stehenwürde.

Übrigensgiebt es in hiesigenLandeneinzelneBei¬
spieleder gedachtenArt, die aus älterenZeitenzu uns
herübergekommensind.

Bei einem namhaftenbedeutendenDomanial-Pacht-
HofedieserGegendgiebt es zweiHofkaten, die von den
erstenInhabernauf eigeneKostenvorwenigstens70—-80
Jahren erbauet,wozu ihnenjedochHerrschaftswegenMa-
terialiengeschenktworden. Auf diesenKaten, welche
schonjetztvonderdrittenGenerationwenigstensbewohnt
werden, ruhendienämlichenPflichtenund Rechte, wie
auf allen übrigenHofkaten,und großherzoglicheKammer
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hat Beibehaltungdes hergebrachtenEigenthumszuge-
standen, so langeerblicheInhaber die Gebäudeim be-
wohnbarenStande erhaltenkönnen,d. h. mit Hülfeder
Reparatur-Bedürfnisse,dieHerrschaftswegengegebenwer-
den, und der Reparatur, welcheder Pächterebenso aus
seineKostenbesorgt, wie die kleinenReparaturenseiner
übrigenHofkaten.

Jene beidenQuasi-Eigenthümerkonntenalso auch
nichtgekündigtwerden;dennochaber habenvier auf ein-
ander gefolgteGutspächtersich dadurch bis jetzt nie
beschwertgefunden, sie haben nie Klage darüber laut
werdenlassen, daß diesebevorzugtenTagelöhnerweniger
arbeitsamoder folgsamseien. Ihre Gebäude sind die
ältestenimDorfe, habengewißam wenigstenReparatur-
kostenveranlaßt und würden wahrscheinlichlängst für
verfallenund desNeubauesbedürftigerklärtwordensein,
wenn nichtdieBewohnerselbstdurchzeitigekleineHülfen
dem Verfall sorgsamvorgebeugthätten. Die zubehörigen
Gärten sind auf den ersten flüchtigenBlickvor denen
der übrigen Tagelöhnerzu erkennen,besondersan den
schönentragbarenObstbäumen. Auch ist, was nichtzu
übersehen,in jene beidenKaten nochnie irgendeinige
Unterstützungaus derArmencassegeflossen,odergefordert,
was wirklichnur von sehr wenigenHoskatenzu rühmen
seinmöchte.

Und gerade dies, das Interesseder Armenanstalten
ist es, was hauptsächlichdieseVerbesserungvon mehreren
tausend Tagelöhnern, ihre Verwandlungvon flüchtigen,
umher ziehendenEinlegern in selbstständige,verhältniß-
mäßig wohlstehendeTagelöhnerempfehlendürste. Von
welchenunberechenbarenFolgen für den Wohlstanddes
ganzenLandes dieseVerbesserungsein würde, ist oben
schonangedeutetund springtin's Auge.
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Das alte menschenfeindlicheSprichwort:
rustica gens est optima flens et pessima

ridens,

ist längstveraltet, langst für eine große Lüge anerkannt.
Sie bleibtaber ewig flens, dieseunglücklichegens, wenn
die Existenzder Individuen und Familien ewig unab-
hängig bleibt von der Willkür eines Jeden, dem der
Zufall: einHaufengeprägtenMetalls, Gewalt über siegab.

Zwar allen Tagelöhnernim Lande kann das Glück
nicht zu Theil werden, nutzbare Eigenthümer eigener
Wohnungenzu werden,die ihnen Gelegenheitgeben und
zugleichdie Pflicht auflegen, zu arbeiten und ihr Brot
zu verdienen. Nur etwa 9 —10000 Familien würden
im glücklichstenFalle auf dieseArt versorgtwerdenund
es bliebe mithin noch eine, vielleichtebenso bedeutende
Zahl von Tagelöhnern übrig, die nach wie vor Unter-
kommenund Arbeitsuchenmüßten. Für dieseaber blieben
denn alle Katenwohnungenin den Doinanialdörsern,alle
solchebeikleinenErbzinsstellenund Büdnereien, auchviele
Forst-Arbeiterwohnungettund zwar ohne Concurrenzvon
entlassenenHostagelöhnern,die entwederkeinUnterkommen
als solchewieder finden können, oder auch, wie öfters
vorkommt,nicht wollen, weil die Frau dem Hofdienste
nichtmehrgewachsenist, dieUmständeaber nichtgestatten,
ein Dienstmädchenzu halten.

Und vielleichtkommt eineZeit — wer möchtedaran
zweifeln!— wo die Domanial-Hauswirthein eine feste,
der Willkür ihrer Machthaber nicht mehr preisgegebene
Lage übergehen, die ihnen gestattet, auch ihrerseits in
ihren Dörfern ihren weniger vom Schicksalbegünstigten
Brüdern einebessereStellung anzuweisen, als sie jetzt
vermögen, da sie selbst— unglücklicheZwittergeschöpse,
die in der Mitte stehenzwischenZeit- und Erbpächtern,
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ohne eins von beidenwirklichzu sein— genug zu sorgen
haben, wenn ihr zweideutigerContract zu Ende geht.

C a p i t e l XI.

Von den Gründen für eine heilsame
Beschränkung der Ehen in der Niedern

Classe.

So mag der Vaterlandsfreundsichdenn immer der
Hoffnung hingeben/ daß eine Zeit kommt, vielleichtbald
kommt, wo für die vormaligensogenanntenLeibeigenen
die Northeile ihres früherenVerhältnisses— eine sichere
sorgenloseHeimath — wiederkehren,erhöhetwiederkehren
und nur der Zwang, wenigstensdieWillkür ihrer Herren
verbannt bleibt, die solchevormals begleitete. Ein Theil
des alten Zwanges möchte immer zum Nutzen und
Frommen, so des Staates als der Einwohner wieder-
kehren, nämlicheine verständigeBeschränkungder obrig-
keitlichenHeiraths-Consensenach festenRegeln. Wie der
verständige Hausvater den Kindern nur dann seinen
Segen und seineEinwilligung zur ehelichenVerbindung
giebt, wenn die Mittel zur Einrichtungihrer Wirthschaft
berathen, wenn der Erwerbszweignachgewiesenund ge-
sichertist, mittelstdessensie an der Hand des gewählten
Gatten durch's Leben gehen und erwerbenund genießen
können, was zum Leben, zur Erziehung ihrer Kinder
gehört; so müßte auch das Gesetznur denen die eheliche
Verbindung gestatten, die ähnlicheBürgschaft für ihre
künftigeehrlichebürgerlicheExistenznachweisenkönnen.
In höherenStänden, im Militair darf keiner heirathen,



49

dernichtmit seinerZukünftigenein namhaftesEinkommen
ausreichendzum standesmäßigenUnterhalt nachweiset;
ein mittelloserBauerburschedagegen, dem dochalle die
Hülssmittelnochfehlen, woraus jener nach Stand, Ver¬
bindungen und Aussichtenin die Zukunft hoffen kann,
der keine andere Hoffnungen sür's Leben hat, als seine
Fähigkeitzur körperlichenArbeit, mag dem ersten besten
Mädchen, das ihm gefällt, die Hand zur Reise durch's
Leben reichen, sobald er den Staat wegen dessenAn-
sprüchenauf seineVerpflichtungzum activenMilitärdienst
Genüge geleistetund einen Büdner oder sonstigenHaus-
bescherauf dem Lande gesundenhat, der ihm und seiner
Ehehälfte eine Kammer vermiethenwill. An die Be-
dürfniffezur häuslichenEinrichtungwird wenig oder gar
nicht gedacht, die wird sichfinden! Und Alles was zur
Lebens-Nahrung und Nothdurst gehört, soll mit ihrer
Hände Arbeit verdientwerden.

Ein so kindlichesVertrauen mag fromm und ver-
dienstlichklingen,aber es ist auf Sand gebauet, es kann
nicht gerechtfertigtwerden, und schon nach den ersten
Monaten der neuen Wirthschaftsieht das junge Ehepaar
sichzu Hunger und Kummer verdammt. Nur ein solcher
angehenderTagelöhner, der mit seinerFrau seineWirth-
schastaus beiderseitigeneigenenMitteln einrichten,d. h.
ein Bett, eine Kuh, ein Schwein und nothdürstiges
Mobiliarund Hausrath anschaffen, der, da gewöhnlich
zumHerbstdie neue Wirthschaftangetretenwird, seinen
Bedarf an Kartoffeln und an Futter für die Kuh zum
Winter einbringenund endlicheine solcheWohnung be-
ziehenkann, die neben erforderlichemWohn- und Stall-
räum auch einen eigenenGarten und eine Wiese oder
derenErtrag darbietet;nur ein unter solchenVerhältnissen
antretenderTagelöhnerkann die begründete Hoffnung
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haben, sich und seineFamilie, wenn besonderesUnglück
ausbleibt, ehrlichernähren zu können. Wenn er aber
und seineFrau nichts weiter haben als ihre Kleidungs-
stücke,vielleichtein nothdürstigesBett, aber wedereine
Kuh, nochsonstigebeweglicheHabe, wenn er, wie das
hausig vorkommt, nur eine Kammer sür sich, neben
gemeinschaftlichemGebrauch einer Stube mit einer
andernFamilie, also eine dürftigeWohnung ohne Garten
oder sonstigenZubehör beziehensoll, wenn er keinerlei
Wintervorrath in die Wirthschastbringt, so kann er es
sichan den Fingern abzählen, daß das neue Jahr ihnen
schonsehr trübe erscheinenwird.

Möchtedemnach gesetzlichbestimmtwerden, welche
Verhältnisseder heirathslustigeTagelöhnerunerläßig nach,
weisen muß, um Consens und Niederlassungsscheinzu
erhalten.

Die Obrigkeitenkönnen zwar wohl den letzteren,
mithinauchden ersterenversagen,wenn er derCommune,
wo er sich niederlassenwill, nicht angehört; ist er aber
dort einheimisch,so darf eigentlichkeine Obrigkeitihn
zurückweisen,mögen seine Wohnung und sonstigeVer-
Hältnisseübrigens sein, wie sie wollen.

Aber selbstdas ZurückweisenfremderAnsiedlerwird
ost schwierig. Wird er zurückgewiesen,so lamentirtdie
geschwängerteBraut, der eompetentePrediger stimmt
ein und, wenn dennochdie Obrigkeitbeharrt, so erfolgt
bald eine zweite, eine dritte Schwängerung, wovondie
Armcncasseden größten Theil der Lasten tragen muß,
weil der Lohn des Schwängerers dazu nicht ausreicht,
bis endlichdie Obrigkeit solchemZwange nachgebenund
einwilligenmuß.

Bestände aber ein Gesetz, welchesden Obrigkeiten
den Heiraths-Consensverbietet,wenn nicht der Heiratl)s-
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Candida!die Mittel nachweisenkann, die eineAnsiedelung
vernünftigerWeise erfordert, so cessirtejede Sollicitation
frivolerHeiraths-Candidaten,jede Willkür der Obrigkeit.
Es bedürste keinerSollicitationen, denn jeder wüßte aus
dem promulgirten Gesetze: ob die Niederlassunggestattet
oder versagtwerden müsse. Dann möchtenauch selbst
die vorsichtigstenobrigkeitlichenBehörden keinBedenken
haben, Fremden Heirath und Niederlassungin ihrem
Gebiete zu gestatten, die jetzt blindlings verweigertzu
werden Pflegen, wenn nicht die heimathlicheBehörde
des Supplikanten vollgültigeBürgschaft für ihn einlegt.

Man möchtedagegen einwenden, daß ein solches
Erschwerender Ehen nur die FotZe haben werde, daß
die Zahl unehelicherKinder um so größer werde; allein
auch dies ist mindestensnoch sehr zweifelhaft, vielmehr
kann mit vieler Wahrscheinlichkeitbehauptet werden,
daß gerade das Gegentheil die Folge einer solchen,die
übereilten Ehen mittelloserjunger Leute beschränkender
Gesetzgebungsein dürfte.

Wie sehr, seit dem für Mecklenburgso verhängniß-
vollen Jahre 1806, die Sittenlosigkeithier zugenommen,
ist bekannt genug und hat jetzt auf dem Lande einen
mindestenseben so hohen Grad erreicht, als bis dahin
vielleichtnur in den großen Städten gefunden wird.
Mein auf dem Lande wird nicht leichtein Mädchensich
einemBewerber hingeben,wenn sie nicht darauf rechnet,
daß eine ehelicheVerbindung ihre Hingebung lohnen
werde, mit Ausnahme einiger weniger, die leichtfertig
genug sind, um sichauch darüber wegzusetzen.Auf die
Ehe hofftalsoin derRegel jede, sobaldsie sichschwanger
fühlt, entwederim Vertrauen auf die Ehrlichkeitihres
Geliebten,oderauchweilksiemeint, er werde lieber diesen
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Ausweg zu ihrer Entschädigungwählen, als dm ihrer
Absindung mit Geld, das er nicht aufbringenkann.
Meistenswird dieseZuversichtgerechtfertigt,derSchuldige
erschricktvor der verhältnismäßig großen Summe, die
ihm derFehltritt, dieVersorgungseinesunehelichenKindes
kostenwird, und heirathet lieber die Mutter in der un-
sichern Hoffnung sich mit ihr durchzubringen, als daß
er sichden baarenAusgaben unterwirst, die ihm widrigen-
falls drohen, die ihm Arrestverfügungenzuziehen,die für
die nächsten14 Jahre alljährlichwiederkehren,ihm die
sonstmöglicheErsparungeines kleinenKapitals von seinem
verdientenLohne verkümmern— es sei denn, daß ver¬
wandtschaftlicheVerhältnisse,Mangel an Hoffnungensür
die Zukunft in seinerHeimath, ihm den Entschlußein-
geben, sichdurch die Flucht seinerVerlegenheitzu ent-
ziehen. Solcher Entschluß kommtaber seltenzur Aus-
führung und also miethet er ein dürftiges Wohnlocal,
producirt seinenMilitairfreischeinund läßt sich auf gut
Glücktrauen.

Wenn aber die heirathslustigenMädchen wissen,
daß ein namhafteskleinesVermögenzur Einrichtungund
eine angemessene,die sichereExistenzeiner Tagelöhner-
Familie begründende Wohnung gesetzlichnachgewiesen
werden müssen, ehe die Heirath vollzogenwerdendarf,
daß also ihre Hingebung an einen Liebhaber, der dazu
nicht Anstalt zu machen weiß, eine Ehe nichtzur Folge
haben kann, so werden sie vorsichtigersein, auchderen
Altern strengereAussichtüben, die jetzt gewöhnlichmit
einer unbegreiflichenGleichgültigkeitvernehmen,daß ihre
Tochterzu Fäll gekommen,weil auch sie nicht zweifeln,
daß darauf die Ehe folgen müsseund auch sie sorglos
genug sind — und zwar je ärmer je sorgloserin diesem
Puncte — um den Mangel einer gehörigenEinrichtung
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der neuenWirthschastund eines gehörigenUnterkommens
nicht für bedeutendeHindemisseder Ehe zu halten.

Möchte auch wirklich die gedachte Beschränkung
leichtsinniggeschlossenerEhen die Zahl unehelicherKinder
vermehren,so würde jene dennocheine Wohlthat sür den
Staat sein; denn ohne Zweifel mag dieserlieber einige
hundert unehelicheKinder auf öffentlicheKostenerziehen
lassen, als eben so viele Familien in Kummer, Elend,
in Zwist und Uneinigkeitleben, zu Verbrechen,um den
Hunger zu stillen, ihre Zuflucht nehmen, unglückliche
Kinder in die Welt setzen, und diesenochschlechterge-
rathen,nochunbrauchbarerwerdensehen,als ihreAlternsind.

Wie aber wird es mit der Bevölkerungwerden?
wird diesenicht leiden, wenn man dem heirathsfähigen
Bürger die Ehe erschwert? Wenn man seinenatürliche
Freiheit in diesemwichtigenPuncte beschränktund gegen
den bekannten Ausspruchdes Apostels: „Heimchen ist
besserals \c.," ihn zur Ehelosigkeitverdammt?

Möglich freilich mag es sein, daß unter solchen
Umständen die Summe der getauften Kinder alljährlich
nicht mehr so hochkommtwie jetzt; aber was nützt dem
Staate eine Bevölkerung, die unter Entbehrung des Un¬
entbehrlichstenin die Welt tritt, die dem Staat zur Ver-
sorgungnicht allein anHeimfällt, sondernauch ihre Er-
zeugergleichemSchicksalüberliefert, die zum Theil aus
Mangel vor der Zeit dahin welkt, oder wenn sie sich
durchbringtroh und unwissend aufwächst, und oft im
höherenAlter eine Last der menschlichenGesellschaftwird?

Zwar mag man einwenden: Mecklenburgist nicht
übervölkert! Man vergleichedies gesegneteLand mit
andern Ländern,und man wird finden, daß auswärts
eine größereZahl von Einwohnern auf einer Quadrat-
meilelebt, als in unfermblühenden,wohlhabendenWater-
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lande. Auch ist bei uns ein Überfluß an arbeitenden
Händen nicht vorhanden; davon zeugt die, in manchen
Gegenden des Landes zu gewissenZeiten gesteigerteEr-
höhung des Tagelohns und die nicht eben selteneBe-
schwerdemanchesLandmanns, daß keineTagelöhnerzu
haben sind. —

Daß Mecklenburgweniger Einwohner auf einer
Quadratmeilezählt, wie mancheandereLänder, wer mag
das läugnen, aber wer möchte auch nicht nach dem
Grunde dieses Mißverhältnissesforschen, der so klar
vorliegt.

In jenen volkreicherenLändern am Rhein, am
Neckar k., wird das Aufkommen zahlreicherFabriken
durch Lage, Verfassung und sonstigelocaleEigenheiten
begünstigt. DieseFabriken beschästigenund ernährenden
größten Theil der Bevölkerungin jeder Jahreszeit, mit
dem Acker-und Weinbau sind die übrigen beschäftiget.
Dort giebt es aber keineLandgütervon großemUmfange,
die ihreProducteals Handelsartikelbehandelnund fremden
Ländernzuführen.Was der dankbareBoden liefert, reicht
höchstensaus für dieBedürfnissederEinwohner,es bleibt
im Lande und wird im Lande von eignenEinwohnern
verzehrt. Fast jeder Landbewohner,mit Ausnahme der
Arbeiter in Fabriken, hat sein kleinesGrundstück,das er
selbstbenutzt,jederFußbreit wird sorgsambestellt;Flächen
tragbaren Bodens, die hier dem Einzelnengehören, zer-
fallendort in viele kleineParcelen, deren jedeeineFamilie
versorgt. Darum kann denn dort auch eineQuadrat-
meile wenigstens dreimal so viel Einwohneraufnehmen
und ernähren als hier, wo die großen Gutsbesitzerden
Ertrag ihrer umfänglichenBesitzungenin fremdeWelt-
theileschickenund nur so vielearbeitendeHände begehren,
also auch nur so viele Familien und Individuen auf¬
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nehmen, als sie gerade bedürfen, um ihre Wirthschast
zu bestellen.

Wie wenig deren Personenzahlim Berhältniß steht
zu der, die das Grundstückernähren könnte, auf dem
sie angesiedeltsind, wenn man nicht aus Ausfuhr der
Producterechnenwollte, bedarf keinerErörterung; mitbin
auch nicht: daß und warum in jenen Ländern, in denen
alle ländlichenProducte von eigenenEinwohnernverzehrt
werden, deren viel mehrereauf einer Quadratmeileleben
könnenwie hier.

Daß zuweilenin einigenGegendendes Landes und
zu gewissenZeiten Klage vernommenwird über Mangel
an arbeitenden Händen, über abgedrungeneErhöhung
des sonstgewöhnlichenTagelohnes, mag wahr sein, aber
auch hier zu erwägen: Woher kommt jener Mangel?
woher dieseErhöhung?

Alle Wohnungen auf dem Lande sind besetzt, die
Bauerdörser, Büdnercolonien und Ortschaften so mit
Einliegern überfüllt, daß man in manchen Gegenden
die aufräumendeCholerahätte willkommenheißenmögen,
wenn das menschlicheGefühl sichnicht gegen solcheun-
menschlicheWünscheempörte — und dennochfehlt es in
gewissenJahreszeitenan arbeitendenHänden!! — dennoch
hört man ungewöhnlichenTagelohn fordernund die Ar-
beit versagen, wenn solchernicht zugestandenwird!! —

Bei großenLandgüternund Pachthöfenist seit einer
langenReihe von Jahren eine gewisseZahl von Hof-
katen eingerichtet,die damals vollkommenfür das Be-
dürfniß des Gutes genügte, die auch jetztnochgenügt
zu Bestellungder Äckerund Saaten und zu den Heu-
und Kornernten.

Allein demrationellenLandwirt!),dem Pächter, der
hochgepachtethat und fort will, diesengenügt die alte
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Wirthschastsschlendriennicht mehr; sie erkennen,welcher

Verbesserungen/ welcher erhöhten Cultur, Äckerund
Wiesenfähigund bedürftig sind und säumennicht, solche

in Zeiten, che der Contract sich mehr und mehr dem
Ende nähert, anzuwenden.Dies geschiehtdurchMergeln,

heilsameAbgrabungen, Reinigung und Überrieselungder

dazu geeignetenWiesenk. Dazu gehörenmehr arbeitende

Hände, als ihnen für die Regel zu Gebote stehen,und

sie dingen fremdeTagelöhner, möglichstaus benachbarten

Dörfern. Wenn nun zufällig mehrerebenachbarteLand-
wirthe solcherfremden Tagelöhner bedürfen, so können

für kurze Zeit, vielleichtfür Monate Concurrenzenent-
stehen, die den gewöhnlichenTagelohn steigern, oder

einen wirklichenMangel brauchbarerArbeiter veranlassen,

da um die nämlicheZeit auch der Torfstichund andere
Forstarbeiten,Wegebesserungic. die tüchtigenArbeiterin

Anspruchnehmen.

Diese Concurrenz,dieser scheinbareMangel an Ar-
beitern hört aber auf, sobald die außerordentlichenAr-
beitenbei den Landgütern aushören, also nicht allein in

denenJahreszeiten,wo solchefür dasJahr ruhen, sondern

auch nachAblauf der Jahre, in denen der Pächter großer
Güter ein Capital auf Verbesserungenanlegt, das er in
den übrigen Contractsjahrenwieder mit guten Zinsenzu
erwerbenhofft.

Es begiebtsichdaher oft, daß Einliegeraus einem

Dorfe, das im vorigen Jahre nichtArbeitergenug für
die Nachbarenliefern konnte, im nächstenJahre in ent-
ferntenGegendenArbeit suchenmüssen, oft ohne sie zu
erlangen, woraus denn erhellet, daß Mecklenburgkeinen

Mangel an Arbeiternhat, vielleichtim Gegencheileinen
nachtheiligenÜberfluß.

Nach-
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Nachtheilig?ja wohl, nachtheilig!Ein großerTheil
der obgedachtenEinlieger, wovon die Dörfer meistens
überfüllt sind, arbeitet nicht, treibt sich umher und die
Armeninstitutemüssen seine Hausmiethe übertragen und
oben drein einen großen Thcil des Jahres ihn und die
Seinigen ernähren. Ist solcherMüsfiggängeretwa alt
oder krank? Nein! er läßt vielleichtalle Jahre taufen,
behauptetaber, keineArbeit erlangenzu können,und man
kann ihm das Gegentheilnicht beweisen,weil man wirk-
lich auf besondereNachfragenin der ganzenGegend keine
Arbeit für ihn zu finden vermag. Diese Müssiggänger
sind nun zwar selbst schuldan dieserArbeitslosigkeit;sie
haben sie selbst herbeigeführt, weil sie von Haus aus
Faullenzersind. Sie gehörenzu denen, die leichtfertiger
Weife zur Ehe schritten,unter demMangel nothdürstiger
Einrichtungund eines gehörigenWohnlocals. Es ist aber
eine alte, leiderdurch täglicheErfahrung bestätigteWahr-
nehmung: daß arme, recht arme Leute dieserClassege-
wöhnlich auch faul und liederlichsind und zwar in desto
höheremGrade, je ärmer, je hülflosersie sichfühlen, und
das erklärt sichunschwer. Bei so hoffnungslosemMangel
an LebensbedürfnissensinktderMuth, sinkendie physischen
Kräfte, mithin auch die Lust zur Arbeit. Wollte er nun
auch diesean fernen Orten suchen— in der nahen Um-
gegendsindihm bereitsdieschonals zuverlässigbekannten,
verhältnißmäßigWohlhabenderen,alsoauchArbeitslustigeren
und Fähigeren zuvorgekommen— ihm fehlendie Mittel
zur Subsistenz auf solcherWanderung, denn seineund
seinerFamilie Nahrung besteht in Kartoffeln, Brot ist
eineselteneKost!— So wendet er sichdenn zumBrannt-
wein, giebt den letzten Schilling für diesen Sorgen-
brecher hin, wird bald ein vollendeterSäufer — denn
für einen Schilling kann er sich zweimalbetrinken, bei

5
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der jetzigenWohlfeilheitdieses verderblichenGetränkes;
und bald verlaßt er sich denn auf die Armencasse,ver-
zichtetgänzlichauf alles Umherlaufennach Arbeitund—
betteltoder stiehlt,wozu sich denn die kleineFamilie auch
bald gewöhnt: a bove majori discit arare minor! —
Wäre aber ein wirklicherMangel, wäre nicht vielmehr
in der Regel Überfluß an Tagelöhnern vorhanden, so
würde auch solchen,Unheil, wenigstensgrößtentheils,zu
steuernsein, die Obrigkeitenwürden, der Ordnung und
ihrer Armencassezu Gefallen, wohl Beschäftigungenfür
ihre Müssiggänger auffinden und diesedazu anzuhalten
wissen.

So ist denn in der That jeneHeft derBevölkerung,
jener Überfluß an Einliegern nachtheilig, eine Last nicht
alleinderCommüne,der sie angehören,sonderndes ganzen
Landes; nicht bloß in so ferne überhauptalleEinwohner,
die sichnicht zu ernährenwissen, begreiflicheine Last des
Landes sind, sondern auch, weil solcheMüssiggänger
meistens bald allen Gefühlen für Rechtlichkeitabsagen
und zu Gewerben sich nach und nach gewöhnen, die
auch den letztenFunken von Ehrlichkeiterstickenund sie
nebst ihren verwahrlostenKindern unheilharerVerworfen-
heit überantworten.

Möchte demnachder Zwang, jedochunter anderer
Gestalt, wiederkehren,der vorAufhebungder sogenannten
Leibeigenschaftden Heirathslustigenaus der arbeitenden
Classedie Vernunft zu Rache zu ziehengebot; nämlich
ein Zwang nach gesetzlicherBestimmung und festen
Regeln, berechnetauf den allgemeinen,wie auf den in-
dividuellenWohlstand der Landbewohnerdieser Classe,
nicht wie vormals nach Willkür, deren Anwendung
allemal verletzt.
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Zu jener Zeit war eine Ehe unter 23—30 Jahren
auf Seite des Bräutigam's eineSeltenheit, der sichund
seineFamiliemit der ArbeitseinerHände auf demLande
zu ernährendachte; denn er wollte und mußte erst so
viel Lohn erspart haben, daß er seineWirthschaftein-
richtenkonnteund dies galt ihm, wie den Eltern seiner
Braut um so mehr für unverbrüchlichesGesetz, da
widrigenfallsauch der grundhervlicheConsensnebst Zu-
geständnißeiner Wohnung nichtzu erlangenwar. Und
dennochwaren unehelicheKinder selteneErscheinungen.
Dagegen gingen aber auch aus solchen reislichüber-
legtenund wohlbedächtiggeschlossenenEhen kräftigeGe¬
nerationenhervor, wohl genährt und sorgsam— nach
damaligerWeise— erzogen,mit Ernst zum Besuchder
SchuleundKirche,demnächstzurArbeitsamkeitangehalten.
Damals würde es nicht schwergewesensein, unter 12
zwanzigjährigenjungen Leuten wenigstens8 brauchbare
Recruten zu finden, statt daß jetzt unter 20 Loosungs-
Pflichtigen kaum 5, oft nicht einer körperlich brauchbar

für den Militärdienstbefundenwird.
Vor solchergesetzlichenBeschränkungleichtfertigge¬

schlossenerEhen werden alle die Nachtheilegrö'ßtentheils
schwinden,die jetzt so fühlbar werdenauf dem Lande,
und auch auf die Städte einwirken. Man wird nicht
mehrzwanzigjährigeBursche, die nichtsbesitzenals ihren
Mlitair-Freischeinundwassie etwa auf demLeibetragen,
mit einereben so leichtfertigen,oft um mehrereJahre
älteren, aber eben so armenDirne, vor den Traualtar
tretensehen,die im ersten Jahre ihres Ehestandesfast
nichts andersdas Ihrige nennen können, als ein oder
zweiKinder, die ihre Nahrungssorgenund das über sie
einbrechendeElend erhöhen; die beide den Borwitzbe-
reuen, womit sie sichin ein Joch spannten, das keins

5'
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von beidenmehr zu tragen weiß; denendabeialle Lust
und Fähigkeitzur Arbeitvergeht, die sie auchnichtein-
mal immerzufindenwissen,unddiealsobald eineschwere
Last der Armencassewerden, deren, für alte und kranke
Arme bestimmteIntraden zum großenTheil an solche
Subjecte hingegebenwerden müssen, die jugendlicher
Leichtsinnund Mangel beschränkenderGesetzezu einer,
meistensunheilbarenNichtswürdigkeitverdammthaben.

C a p i t e l XII.

Ueber das erste Moral-Princip: Arbeit-
samkeit.

Ja, unheilbar ist solcheNichtswürdigkeit,deren
Quelle Müssiggang, Entwöhnungvon angemessenerAr-

beit ist, unheilbarbei MenschendieserClasse, die keiner
andern Beschäftigungals körperlicherArbeit fähig sind.
Eine der erstenVorschriftender christlichenReligionist:
Arbeiteund bete! wer aber das Erste scheu'tund unter-
läßt, wird auch nichtleichtdas Letzteüben! Der sorg-
fältigsteReligionsunterricht,die gediegenstenErklärungen

aus derMoral werdenwenigfruchten,wenn dieGrund-

läge fehlt, wenn die Kinder nicht gleichzeitigmit dem
Katechismusauchpractischdazu angehaltenwerden, ihre
Zeit nützlichanzuwenden,d. h. zu arbeiten, so viel die
Umständeerlauben: denn wer nichtarbeitet, kann auch
nicht gläubig beten. Jeder Menschsoll arbeitenund
jederarbeitet; nur die Taugenichtsegehenmüssig. Der

Fürst des Landesarbeitetam meistenund das ist billig,

denn er steht am höchstenund soll als Beispielvor¬
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leuchten.Wer daran etwa zweifelnmöchte,der seheoder
lassesich von Augenzeugenberichten,wie Fried er ich
Frans, der glücklicheFürst diesesdurch Ihn beglückten
Landes,mit seinerZeitHaus hält; wie Er frühMorgens,
wenn mancher Müssiggängernoch den Überdruß des
vorigenTages verschläft,schonani Schreibtischzu Ge-
fichtsitzt,alle, Tages zuvoreingegangeneVorträge, Be-
richte, Suppliken ?c. aufmerksamprüft, sosort darauf
decretirtund resolvirt; wie Er mit gleicherSorgfalt die
offldellenVorträge und Berichte der höchstenLandes-
Behördenerwägt, darauf refolvirt, oder nachUmständen
nähereErläuterungfordert, wie Er endlichkeinem,auch
nicht dem GeringstenseinerUnterthanen,aus dessenEin¬
gabe eine Antwort schuldigbleibt, vielmehrsolcheun-
gesäumtertheiltund die Eabinets-Ofsiciantenzn gleicher
Pünctlichkeitin der Ausfertigungmit Ernst anhält; wie
Er endlichkeinem, er fei wer er wolle, Gehörversagt,
jeden hört und keinen, wenn auch vielleichtohneGe-
Währung seiner Wünsche, doch gewiß nicht ohne Trost,
ohne freudigeRegung über dieMilde seinesLandesherrn,
entläßt. Die Diener des Landesherrn, die Ihm die
saure Arbeitdes Regierenserleichternund tragen helfen,
arbeitenschwererals der Tagelöhner, der seinBrot im
Schweiße seinesAngesichtesißt, wenn er gleichjene oft
genug beneidenmag, weil sie ihrer äußerenLage nach
und scheinbarglücklichersind wie er — scheinbar!Denn
Mancherunter ihnen vermissetdas Gefühl des Glückes,
das der arbeitsame,rechtlicheTagelöhnerAbendsbei der
Rückkehrin feine Hütte zurückbringtund mit jeder
Morgenröthewieder mit hinaus nimmt an sein Tage-
werk. Auchder Reiche,sei er BesitzerliegenderGründe
oder großerCapitalien,auch er arbeitet; denn er stellt
Arbeiteran und dirigirtderenArbeit, er verwaltetsein
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Vermögen,wendetseinEinkommennützlichan, läßt seine
Gelder circuliren, erfreuetund beglücktVieleund kann
sichAbendsmit ebendem beruhigendenBewußtsein:sein
Tagewerkvollbrachtzu haben, zur Ruhe legen, als der
Tagelöhner, der im Schweiße seines Angesichtesseine
Aufgabelösete.

Arbeitsamkeitist der Inbegriff, ist die Basis aller
Moral, aller wahren Frömmigkeit,ja aller Tugenden.
Ohne sie gedeihetnichtsGroßes, nichtsGutes, nebenihr
keinLaster, keinVerbrechen.

Darum dürfte es die erste, die wichtigsteAufgabe
des Staates sein, geeigneteMaßregeln zu treffen, daß
jederim Staate, der arbeiten kann, auchArbeit finde,
wenn er sie sucht,und daß auch der, der sie nichtsucht,
der siemeidetund dochnichtohneArbeit subsistirenkann,
daß auch der sie finde, mit Zwang dazu angehaltenund
dadurcher vom Verderbenund der Staat von dem Un-
glückerrettetwerde, den Taugenichtsernähren,den Bö-
sewichtbestrafenzu müssen—denn beideswird er gewiß,
früh oderspät.

Aber, geeigneteMaßregeln treffen? das ist leicht
gesagt, aber nicht so leichtausgeführt! Ganz leichtfrei-
lich wohl nicht, aber an Unmöglichkeitdürfte denn doch
die Ausführungnichtgränzen; nur Arbeitshäuser,zweck-
mäßig eingerichteteArbeitshäusersind es, dererman be-
dürfenwürde.

Ein solchesArbeitshaus in jedem der 6 Districte
des Landes, ungefähr so eingerichtetwie die AnlageA
dieserSchrift angiebt, würde ohneZweifeldem Zwecke
ziemlichgenüglichentsprechen:die auf die Unterstützung
der ArmcnanstaltentrotzendenMüssiggängerzu bessern,
sie zur Arbeitsamkeitzu gewöhnen, auch den Arbeit
suchendenaber aus diesemoder jenem Grunde nicht
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findendenTagelöhnerGelegenheitzu geben, sein Brot
selbst zu verdienen und nicht durch unwillkürlichen
Müssiggang und Armuth physischund moralischzu
Grundezu gehen.

Capitel XII?.

Ist die Anlegung öffentlicher Arbeits-
Häuser rathlich und ausführbar?

Ob dieserVorschlagüberhauptausführbarsei?und
in welcherArt, unter welchenModisicationen?Das ver-
stellt Schreiber dieses der einsichtigenBeurtheihmger¬
fahrenerMänner und erleuchteterBehörden.

Die gegen die AusführungdiesesProjectessicher¬
hebendenSchwierigkeitenliegenam Tage. Möchtenauch
die Kosten der erstenEinrichtung durch landesherrliche
Bewilligung der Baumaterialien, durch geregelteBei-
träge betreffenderArmencassenund endlichdurch frei-
willige Beiträge aufgebrachtwerden, so dürfte doch
schwerlichzu hoffensein, daß die Anstalt sichselbster-
halte, auch wenn alle Wohnungen mit arbeitsfähigen
Familien besetztwürden und es diesennie an Arbeit
fehlte. Es dürfte demnachdie Frage sein:

ob Unterhaltungs-BeiträgebetreffenderArmencassen,
verhälmißmäßigund billig auf dieserepartirt, im
schlimmstenFalle, d. h. wenn die Einwohnernicht
immerbeschäftigtwerden könnten, genügenmöchten?

Und woherdenndaS Fehlendenehmen?
Wenn fernersich erwarten läßt, daß nur wenige

Bedürftigeoder Bedrängte sich freiwilligeiner solchen
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zwangsarbeitshausartigenVerforgungs- Anstatt widmen
dürsten, daß also nachVerlauf weniger Jahre vielleicht
das Gebäudeleer stehenmöchte; so wäre dies zwareine
erwünschteErscheinungan sich als ein Zeichen,daß die
Zahl der Müssiggängersich gemindert, daß Arbeitsam-
keit und ordentlicherLebenswandelwieder heimischge-
wordenin der arbeitendenElasse; allein es würdedann
wiederdieVerlegenheitentstehen,wie das nach erreichtem
ZweckeüberflüssiggewordeneGebäude anderweitbenutzt
werdenkönne.

Wie bedeutenddie Kostenseinwürden, sowohlder
erstenEinrichtungals fernerhinder zweckmäßigenUnter-
Haltung, wenn die Hoffnung, daß die Anstaltsichselbst
unterhalte, vereitelt werden sollte — was freilichwohl
zu besorgen— das liegt am Tage und bei dermaliger
Einrichtung unserer Local-Armenanstaltendürste wenig
Aussicht vorhandensein, so bedeutendeKosten auszu-
bringen; überhauptdürfteman vorerstnochnichtdarauf
rechnen, daß durchEinrichtungsolcherArbeitshäuserdie
Beiträge zu den Armencassenabgemindertwürden. In
den erstenIahren wenigstensgewiß nicht, nur in der
Folge würdendie mehrseitigenVortheilesolcherAnstalten
sich bewähren, hoffentlichgeringereBeiträge zu Ver-
sorgung der Armen genügen; jedenfallsaber die Zahl
derMüssiggängersichmindern, der von ihnen ausgehen-
den Demoralisationein festerDamm entgegengesetztsein.

Und solltees nicht reiflicherErwägung werth sein:
ob veränderte, zweckmäßigereEinrichtungjener Anstalten
nichtzu wünschen?und ob nichtdieOrganisationeines
Central-Armeninstitutsvorerstnur sür jedender 6 Landes-
districte zu verbessertenEinrichtungenund zur An-
legung von Arbeits- und Verforgungs-Häusernder
vorgeschlagenenArt führenmöchte?
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In solchemCentral-Institute müssen alle Local-
Armenanstaltendes platten Landes sichvereinigen;von
demselbenmüssenalle und jede Versorgungs-Maßregeln
für alle Arme diesesDistrictes— mit Ausnahme der
Städte — ausgehen und zu dem Ende zu Ostern und
zu MichaelisjedenJahres ein Zusammentrittaller Diri-
genten der betreffendenLocal-Armenanstaltenstatt haben
und in solchemdie zweckdienlichstenMittel berathenwerden,
um die vorhandenenArmen zweckmäßigzu unterstützen,
vorzüglichaber — und das dürfte die höchsteRücksicht
verdienen•— um der Verarmung vorzubeugen:und
diesemZweckemöchteein Arbeitshausder vorgeschlagenen
Art am meistenbehülslichsein.

Nur solcheimCentral-Directoriobeliebtenallgemeinen
Maßregeln dürsten zur Ausführung gebrachtund den
Localbehördennur für dringendeunerwarteteFälle ein-
fettigeschleunigeBorkehrüberlassenbleiben.

Was bisher in den Local-Armeninstitutendes plat-
ten Landes zu Milderung der Armuth geschah, nach
Maßgabe der bestehendenEinrichtunggeschehenkonnte,
entsprachdem eigentlichenZweckenicht— es waren nur
Palliativ-Mittel, die man reichte. Kein erfahrener,sorg-
famer Arzt reichtaber seinemPatienten Palliative,außer
in den Fällen, wo dieser augenblicklicherStärkung be-
darf, um einerRadicalcurmitErfolg unterworfenwerden
zu können,oder wo derZustanddesPatienten hoffnungs-
los ist und es nur darauf ankommt,die letztenStunden
zu erleichtern.

ArmenKranken,mögeihreKränkeltdas Alter, oder
ein sonstunheilbaresÜbel fein, solchenArmen ist nur
durch Palliativezu helfen, durch Unterstützungen,die
ihre Leidenmildernund die Schreckendes nahen Todes.
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Solche Armeaber, die deshalbdarben, weilihnen
Arbeitwirklichfehlt/ oderweil sie keineLusthaben,sich
derselbenzu unterziehen,weil sie, ihrer entwöhnt, oder
im Müssiggangaufgewachsen,es bequemerfinden, von
Allmosenund, wo die Gelegenheitsich darbietet, von
gestohlnemGute zu leben, und Kinder in die Welt zu
setzen,die gleichihnen, öffentlichemMitleid verfallen—
solchenArmennutzendergleichenPalliativenicht,die nur
auf kurze Zeit die Quelle des Elends verstopfen, damit
sie bald desto ergiebigerwerde. Ihnen kann nur durch
Nadicalcurgeholfenwerden, nämlichdadurch, daß man
sie zur Arbeit anhält und gewöhnt, nötigenfalls durch
Zwang, durchharte Mittel, wenn es seinmuß, die nur
hart scheinen,aber sicherund wohlthätigwirken.

Die großherzoglicheKammerbewilligtdenDomanial-
Ämtern bedeutendeSummen zur Unterstützungder Ar-
muth: In keinemLande geschiehtvielleichtvon Oben
herab so viel für die Armen, wie in Mecklenburg.Alle
Grundpächtersind überdies zu bestimmtendedeutenden
Beiträgen zur Amts-Armencasseverpflichtet,gleichjedem
Amtseinwohner,ohneAusnahme,der nichtzu den Bene-
sidaten gehört. Überdieshat fast jedesAmt seineAr-
menkaten, in denen gebrechlicheAlte und Armeunent-
geldlichAufnahme finden und mit Feuerung versorgt
werden.

Eine richtige zweckmäßigeAnwendungso großer
Mittel müßte glücklicheResultateliefern: allein die'be-
stehendeEinrichtung,die beschränkendenVerhältnisselasse»
solchenichtzur Reife kommen.

Jedes Local-Armeninstitutgeht seineneigenenWeg,
jedesDirektoriumhat seineeigenenGrundsätze,wonach
dieBedürfnissederNothleidendenbeurtheilt,wonachihnen
solchezugetheiltwerden. Die allgemeineRege!, die
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Borschristöer, auch dieseLocalinstirutebeaufsichtigenden
und mit allemdemErnste,den die WichtigkeitderSache
erfordert, controlirendegroßherzoglicheKammer erheischt
halbjährlicheineVersammlungallerMitgliederdes Local-
Armencollegii,in welcherzu Protocollsorgfältigerwogen
wird, unter Zuziehungder Ortsvorsteher:welcheFamilien
oder IndividuenUnterstützungbedürfen,ob und wie den
bisherigenBenesiciatendie gereichtenHülfen-fernerver-
bleiben, ob solcheetwa erhöht, oder in Betracht ein-
getretenergünstiger und individuellerVerhältnissever-
mindertwerdenmüssen,vielleichtganz eingezogenwerden
können?

Letzteresist nicht leichtder Fall, wennnichtetwa
der Tod den Anforderungenein Ziel gesetzthat. Dem
Directorioist es unmöglich,immermit Sicherheitzu de-
urtheilen, ob die Vorschlägeder Ortsvorsteher,nament-
li'chder Dorfsschulzen,vollen Beifall verdienen, ob die
begehrtenHülfen zugestandenwerden müssen? ob sie
versagt oder abgemindertwerden können? Man muß
also größtentheilsgewähren, aus die Gewissenhaftigkeit
der Vorstehervertrauen, daß sie nicht in sträflicherPar-
teilichkeitbegünstigtenIndividuen mehr als nothwendig
zuzuwenden,dagegenden minderbegünstigtendas Noch-
dürftige zu entziehenstreben. So tappt man oft im
Finstern, bewilligtdenen, die angeblicheRoth am drin¬
gendstenvorzutragen,am geflissentstendarzustellenwissen,
was erspartwerdenkönnte,und versagtverschämtenoder
blödenArmen das ihrer Lage nachUnentbehrliche.Auf
zeitigeVorbeugungder Verarmung wird nie oderdoch
seltenRücksichtgenommen.Mancherrechtliche,nach seiner
Art wohlhabendeTagelöhner erkrankt und wird für
mehrereWochen,vielleichtfür Monden unthätig, der
Verdienststockt,er geräth in Schulden, die er nicht
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abzutragenvermagund geht baldiger Verarmungent-
gegen.

Manchentrifft Unglückanderer Art: Er verliert
seineKuh oder ein Schwein, das er für den Winter
einzuschlachtendachte,ihm fehlendie Mittel zum Ersätze,
denn nur seltenkann der Tagelöhnerneben Versorgung
einer zahlreichenFamilie einen Nothschillingzurücklegen.

Wenn in solchenFällen unverschuldetenUnglückes
die Armencassemit ausreichenderHülfe zuträte, so wäre
derWohlstandder Famtliegerettet,der widrigenfallsbald
eintretendenVerarmung vorgebeugtund zwar mit ge-
nngeren, ein fürallemalaufzuwendendenKosten,vielleicht
mit einemDrittheildessen,was nachwirklicheingetretener
VerarmungdieserFamiliejahrelanggegebenwerdenmuß,
um ihr ein Obdachzu schaffen,um sie vor Hunger zu
schützen.

Solche nicht dringendgeforderten,nichtaugenblick-
lich für unausweichlichgeachtetenUnterstützungenkann
aber das Local-Armeninstitutnichthergeben, wenn auch
die Zweckmäßigkeiterkanntwird; denn die Zahl der nach
Hülfe schreiendenwirklichenoder angeblichenArmenist
so groß, daß die Casseerschöpftist, ehe man aus Unter-
stützungdererdenkenkann, die nochObdachhaben, die
nochnichtim eigentlichstenSinne hungern, die vielleicht
nochJahr und Tag sich selbst zu Helsenvermögen—
also nach Mehrheit der Stimmen noch warten können;
die ersteRoth soll gekehrtsein, und so fallenrechtliche
Familien völliger Verarmung anHeim,die durchzeitige
Unterstützungin Wohlstanderhaltenwerdenkonnten.

So werdendenn die bedeutendenFonds der Local-
ArmencassenmeistensohnesonderlichenNutzenweggegeben,
ohnedie wirklicheNoth zweckmäßigzu mindern,vielmehr
wird die Zahl der Armenund HülfsbedürstigenvonJahr
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zu Jahr größer, und auchim moralischenWerthesinken
sie tiefer vvn Jahr zu Jahr, sammt ihren Erzeugten,
einer neuenGenerationhülssbedürstigerMüfsiggänger.

Die in sichabgeschlossenenLocal-Armeninstitutehaben
auch den Nachtheil im Gefolge, der aus jener Ab-
gefchlossenheithervorgeht,aus dem, in Folgebestehender
Einrichtung nothgedrungenen,ängstlichenVerschließen
ihrer Grä'nzen.

Oft möchtenrüstigeTagelöhnererkrankteoder sonst
hülssbedürftigealteAltern zu sichin Verpflegungnehmen,
allein die Obrigkeitversagtdie Einwilligung, weil mög-
licher oder wahrscheinlicherWeise bald die Zeit kommen
möchte, wo der Sohn solcherVerpflegungnicht länger
ohne Hülse genügenkönnte. Die hülflosenAlten bleiben
also eine Last derjenigenLocalbehörde,der sie gesetzlich
angehörenund müssendort aus der Armencassemit be-
deutendenHülfen unterhalten werden, deren kleinere
Hälfteausreichenwürde, um ihnen einegleichwohlbessere
Existenzbei ihren Kindern oderVerwandtenzu sichern.
An analogenFällen, da Ältern ihre verunglücktenKinder
mit hülfloserFamilie aufnehmenkönntenund wollten,
fehlt es auch nicht; aber hier wie dort tritt das Interesse
derbetreffendenArmencasse,das einseitignichtunbegründete
veto des ArmencollegiisolchenWünschenentgegen, und
hier wie dort darbt die zurückgewieseneFamilie,fern von
den hülfreichenIhrigen, obgleichdie competenteArmen-
cassemehr wie das Doppelte dessen auf ihren noth-
dürstigenUnterhalt verwendenmuß, wofür sie bei den
Ihrigen erhaltenwerden und verhä'ltnißmäßigzufrieden
lehenkönnten.

Ein großer, der größte Theil solcherMißverhält-
nisse würde schwinden,wenn die Local-Armeninstitute
sich— wenigstensnach Landesdistricten— in ein Cen¬
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tral-AnnenInstitutvereinigten;besonderswenn auchdie
ritterschastlichenÄmter solcherVereinbarung sich au-
schließenmöchten. Es würde dann nur selte. des Um-
herstoßenswirklicherArmenbedürfen. Wo es diesenam
bestenzusagte, wo sie am bequemstenund wohlfeilsten
erhaltenwerden könnten, da würden sie ohneBedenken
aufgenommenwerdenund alle die engherzigenRücksichten
schwinden,in denen ihnen jetzt oft nothgedrungender
Auftnthaltda versagtwird, wo sie sichaufzuhaltenvor-
zugsweisewünschen,wo besonderegünstigeVerhältnisse
ihnen vielleichtgestatten, selbsteinen Theil ihrer Be-
dürsnissedurchArbeiten, ihren Kräften angemessen,zu
verdienen.

Ein solchesCentral-Armeninstitutwürde auchviel-
leichtin den concentrirtenMitteln aller angehörigenBe-
Hördendie Möglichkeitfinden, ein wohleingen'chtetesAr¬
beitshaus anzulegen, das armen, aber noch rechtlichen,
von ArbeitsamkeitnochnichtentwöhntenTagelöhnernGe-
legenheitdarbiete,ihrenUnterhaltzu verdienenund andere
durchTrunk und Müssiggangverderbten,aber nochAr-
beitssähigen,den erforderlichenZwang auflegte, der sie
zur Arbeitbestimmteund sie nach und nachwiederin
die Reihe nützlicherStaatsbürger brächteund ihre Kinder
zum Guten, zur Arbeitsamkeiterzöge und gewöhnte.
Wird aber— mag man wohl fragen— wird die Direk¬
tion solchenArbeitshausesihren Zöglingenauch immer¬
zu allen ZeitenArbeitnachweisenkönnen?Werdennicht
Wochenund Monden unvermeidlichenMüssiggangessür
sie eintreten?wird nicht in solcherMuße das Zusammen-
menlebenvon Müssigga'ngernund verderbtenIndividuen
nachtheiligwirken,dieihnenaufgedrungenengutenGrund-
sätzeneutralisirenund sieendlichzum Theil vielleichtnoch
schlechterindieserZwangsanstaltwerden,alssievorherwaren?
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Dies dürste doch kaum zu besorgen sein! Zweck-
mäßiger Religionsunterricht, den die sämmtlichen Ein-
wohner des Arbeitshauses an jedem Sonn- und Festtage
in der Kirche empfangen müßten; wobei auch der alte
heilsame — in neuester Aufklärung untergegangene Ge-
brauch wieder eingeführt werden möchte, wornach der
Prediger beim Catechisiren auch die erwachsenen Ge-
meindeglieder mit angemessenen Fragen nicht vorübergeht,
regelmäßiger Schulunterricht der Kinder, von dem auch
auf die Altern etwas übergeht, wenn der Schullehrer
mit Ernst darauf halt, daß die Kinder zu Hause repe-
tiren und zum weitern Unterricht sich vorbereiten müssen;
endlich strenge, den Genuß des Bmnnteweins anders als
etwa in geregelten mäßigen Gaben verhindernde Auf-
ficht: Solche und ähnliche zweckmäßigeMaßregeln wür-
den ohne allen Zweifel günstig auf die Moralität wirken,
manchen Verderbten bessern, und die Besseren in guten
Vorsätzen bestärken, bei rechtlichem Lebenswandel er-
halten.

An Arbeit dürfte es hoffentlich nie fehlen, wenn
das Direktorium und die Vorsteher der Anstalt sich es
angelegen sein ließen, für angemessene, geregelte Be-
fchästigung der Untergebenen, auch in den Wintertagen,
wenn es an Arbeit im Freien fehlt, zu sorgen. Körbe
flechten, Arbeiten in Holz, Spinnen it., sind nützliche
Beschäftigungen, denen auch alte und schwache Personen
gewachsensein werden.

Übrigens ist der Nutzen einer solchen respectiven
Zwangs- Arbeits- und Versorgungs-Anstalt so evident;
es ist so klar, wie zweckmässig das Bestreben, arbeits-
fähige Müssiggänger zu beschäftigen, sich darstellt, wie
günstig nach und nach auf Moralität und Wohlstand der
nieder» Classen das erhebende Bewußtsein, seinen Un-



70

techalt selbst zu erwerben, einwirken müsse, daß wenn,
wie doch kaum zu erwarten, es wirklich an nützlicher
Arbeit fehlen sollte, es immer noch besser sein würde, die
Arbeiter heute wieder vernichten zu lassen, was sie gestern
zu Stande brachten, um sie morgen aus ähnliche Weise
zu beschäftigen, als sie wieder in den für Leib und Seele
gleich verderblichen Müssiggang zurückfallen zu sehen.

Gegen solche Berforgungs- und Zwangsarbeits-An-
stalten ist hin und wieder eingewendet: daß sie gewöhn-
lich als eine Strafanstalt betrachtet, mithin der Eintritt
auch von den Hülfsbedürstigen gefcheuet wird, daß diese
also, da man billiger Weise doch nur diejenigen, die sich
selbst als hülflos angeben und Unterstützung fordern, in
solche Anstalt weisen könnte, lieber aus jede Hülfe ver¬
zichten, auf verbrecherischenWegen sich sortzuhelfen suchen
werden, um nur den Transport in eine solcheAnstalt
zu vermeiden; daß man also zwar zudringliche Hülfs-
bedürftige vermissen, dagegen aber verbrecherischeHorden .
entstehen sehen wird, noch lästiger und nachtheiliger sür
den Staat als jene.

Solchen, freilich nicht ganz unwahrscheinlichen Er-
scheinungendürste jedochgrößtentheils dadurch vorzubeugen
sein, daß man bemüht wäre, von solchem Arbeitshause
jeden Anschein einiges Schimpses nach Möglichkeit zu
entfernen — nach Möglichkeit! denn gänzlicheAusschließung
desselben wird immer schwierig bleiben, zum Theil jedoch
möglich.

Man nenne vorerst die Anstalt nichtArbeits-, sondern
Versorgungs-Anstalt, man classisiciredie Aufgenommenen
nach Verdienst, nach Maßgabe des ihnen voraufgegan-
genen Rufes und ihrer Aufführung. Hat das Gebäude
zwei Stockwerke, so bestimme man z. B. das untere
zum Ausenthalte für die besseren, strenger Aufsichtnicht

be¬
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bedürftigen, deshalb auch nicht zu unterwerfenden. Um

die gute Sache zu fördern, entschließen sich die Guts-

besitzer des betreffenden Districts, vacante Tagelöhner-

Wohnungen vorzugsweise mit den Besten unter jenen

Besseren, nach dem Zeugniß der Vorsteher zu besetzen;

man lasse ihnen freie Wahl, dergleichen Vorschläge an-

zunehmen oder nicht, wie es überhaupt jedem Aufgenom-

mencn, auch denen, die man im obern Stockwerk unter

Aufsicht einquartirt hat, zu jeder Zeit frei stehen müsse,

die Anstalt zu verlassen, sobald sich erweislich ein an-

deres Unterkommenfür sie gefunden, und damit auch den

Letzteren solche Hoffnung nicht verkümmert werde, so

bleibe ihnen die Aussicht, in den untern Stockwerk, mit-

hin in eine freiere, unabhängigere Lage versetzt zu werden,

sobald sie durch beharrliche gute Aufführung eine be-

stimmte Zeit hindurch sich solcher Verbesserung würdig

gezeigt haben.
Sollte übrigens dessenungeachtet dieScheu vor jener

Versorgungs-Anstalt überwiegend bleiben, deshalb die

freiwilligen und unfreiwilligen Müssiggänger lieber betteln

oder stehlen, als sich jener Anstalt vertrauen, so würde

es nur einer verdoppelten Wachsamkeit der Polizeibehörden,

insbesondere auch der großherzoglichen Gendarmerie be-

dürfen, um solchen muthwilligen Müssiggängern das

Handwerk des Umhertreibens und Vagabondirens zu

legen, da ihnen denn keinerleiEntschuldigung dafür übrig

bliebe, jeder also, der sich darauf betreffen ließe, mit

harter angemessener Strafe belegt und im günstigsten

Falle entweder vorerst in's Land - Arbeitshaus zur Cor-

rection, oder doch in die Versorgungs-Anstalt abgeliefert

werden könnte.
Für diese würden sich auch diejenigen Einländer

qualisiciren, die aus dem Land-Arbcitshause nach über-
6
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standener Correctionsperiode entlassen werden, und mit
solchen, Entlassungsschein versehen, oft auch bei guten
Vorsätzen ihres Bleibens nicht wissen, mithin durch un-
glücklicheVerhältnisse bedrängt, Vertrauen, wo sie sich
auch melden, verfehlend, nun gerade das werden, wovor
die Correction sie schützensollte: gefährliche Landstreicher,
Diebe, Verbrecher.

Noch näher und sicherer droht solche Gefahr dem
angehenden Verbrecher, der nach überstandener Strafe
aus der Strafanstalt entlassen, mit diesem Entlassungs-
scheine— die einzigeLegitimation die er vorweisen kann —

nur höchstens da, wo das Gesetz es^-fordert, Aufnahme,
aber nirgends Vertrauen, humane Behandlung findet.
Die Nächstenliebe, die wahre Humanität ist selten so
thätig, daß man einem aus der Strafanstalt entlassenen,
mithin für das Mal entsündigten Sünder diese Qualität
vergessen, den Versuch mit ihm wagen mag, ob er das
Vergangene bereue und besserwerden wolle.

Criminalacten liefern aber manche stnngente Be-
weise, daß angehende Verbrecher nach überstandener
Strafe ihres ersten Verbrechens erst recht vollendete Bö-
sewichter werden, weil Jedermann den entlassenen Sträf-
ling scheute. Niemand ihn aufnehmen wollte und er
endlich, ungeachtet aller seiner ansänglichen Bemühungen,
Dienst oder Arbeit zu finden, aus Mangel an Obdach
und Brot, von Stufe zu Stufe den höchstenGipfel der
Verworfenheit erreichte.

Wenn nun die, von der Gerechtigkeit verhängte
Strafe auch den Zweck hat, den Bestraften zu bessern,
so möchte es doch dem Staate zur Pflicht liegen, dem
entlassenenSträfling auch die, in der Regel außer seinem
Bereich liegenden Mittel nachzuweisen, wie er auf ehr-
lichem Wege sich forthelfen könne, nämlich: Obdach und
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Arbeit. Oft zwar erhält er diese durch Ausnahme in
das Landarbeitshaus — denn der bestrafte Verbrecher
soll nicht länger als Verbrecher betrachtet werden, sondern
in einem neuen Leben wandeln — allein theils giebt der
Entlassungsschein aus dieser Anstalt nicht viel mehr Ver-
trauen als jener, theils kommt der Aufgenommene mir
manchen unverbesserlichen Corrigenden in so nahe Be-
rührung, daß die Nachtheile davon auch durch die muster-
Hasteste Oberaufsicht nicht zu beseitigen sind und der
Aufgenommene zu seinerZeit aus diesem politischenFege-
fcuer vielleicht weniger geläutert hervorgeht, als er es
betrat; immer aber noch denselben Kampf mit denen
ihm entgegenstehendenVorurtheilen, mit der allmächtigen
öffentlichen Meinung durchzuführen hat, salls er den
Vorsatz faßt und fest hält: ein ehrlicher Mann zu sein.

Subjecten solcher Gattung bietet eine Versorgungs-
Anstalt der geschilderten Art einen ziemlich sichern Port.
Sie finden Obdach und tägliches Brot, bei geregelter
Arbeit und sorgsamer, aber milder Aufsicht — in so fern
sie nicht strenge Behandlung verwirken, und können, wenn
sie selbst wollen, wieder nützliche und in ihrer Art ge-
achtete Staatsbürger werden, wozu sie, nach der bis-
herigen Einrichtung, kaum einige Hoffnung haben.

Unendlich große Schwierigkeiten stehen der Aus-
sührung dieser Vorschläge entgegen, allein so manche
nützliche Anstalt, so manche mit großen Kosten und
Schwierigkeiten verbundene Einrichtung ist schon zu
Stande gekommen, daß man auch hier nicht an dem
verzweifeln darf/ was so hoch noth thut: der Mensch
kann, was er ernstlich will, und wer, der sein Vaterland
und seine Landsleute liebt, sollte dies nicht wollen! Wer
hätte vor 26 — 30 Iahren an die Möglichkeit gedacht,
an die Stelle der verrufenen mecklenburg'schenWege
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Kunststraßen treten zu sehen! Wer mochte hoffen, daß
für die bedauemswerthen Geisteskranken so landesväter-
lich gesorgt, daß diesem mit so vielen und großen Kosten
nur abzuhelfendenBedürfniß auf eine so genügende, glän-
zende Art abgeholfen werden würde! Aber Regierung
und Stande wollten es, wollten es — durchdrungen von
der Notwendigkeit — ernstlich, und schon sieht man mit
Gefühlen der Dankbarkeit die glücklichenErfolge solchen
ernsten Wollens. Sollte denn nicht auch hier Roth-
wendigkeit— größerevielleicht, als bei denKunststraßen—
unterliegen? sollte nicht auch hier gründlicher Ernst ob-
waltende Schwierigkeiten besiegen?

Der Freund des Vaterlandes, der Menschenfreund
wünscht und hofft es.



Grundzüge

zur Einrichtung von Arbeitshausern für
Inländer.

l. Construction und Einrichtung des Gebäudes.
Massiv, 90 Fuß lang, 36 Fuß tief, 2 Stockwerke.
An jederder beidenGiebelseitenein Eingang,beide
Eingängeeinandergegenüberund durcheinen, das
ganze Gebäude durchschneidendenCorridor, etwa
3 Fuß breit, mit einanderverbunden. An jeder
Seite 5 Stuben, mit Hfen, von 16 Fuß im
Quadrat.

In der Mitte desCorridor'sein durchdie ganze
Tiefe des Gebäudes laufender, auf beidenSeiten
durch ein Fenster erhellterPlatz zur Treppe, von
etwa 5 Fuß.

Oben gleichfallsein langerCorridor, der rechts
und links der Treppe durch das ganze Gebäude
führt und aus den: auch dort in die zu beiden
Seiten befindlichen5 Stuben » 16 Quadratfuß
verschiedeneThüren führen.

Diese20 abgesonderteStuben sind numerirr.
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II. Für die einzurichtendeWirthschast ein Nebengebäude,

gleichfallsmassivund von einemStock, worineine
Küchevon etwa 20 Quadratfuß, eineSpeisekammer
und Stube nebstKammer für den Borsteherund
dessenFrau, die die Küchebesorgt. Zu Vorraths-
bödenfindetsichaußer dem Boden diesesGebäudes
Platzgenug auf demHausbodendesHauptgebäudes.

III. Ein Stallgebäude zur Benutzung des Borstehers.

IV. Baukosten.
Ein solchesArbeitshausin denDomainenwürde

etwa zur ausschließlichenBenutzungderjenigenDo-
mainen-Ämterbestimmt,die in dem Militairdistrict
belegen,woselbstder Bauplatz angewiesenworden.

Materialienan Holz und an gebranntenMauer-
und Dachsteinengäbe die Landesherrschaftgegen
Bereiterlohn.

Die baarenKosten übertrügendie betreffenden
Armencassen,mittelst Erhöhung der gewöhnlichen
activenBeiträge, in so weit es nach Localverhält-.
nissen nöthig. Bei der Bedeutsamkeitder Kosten
dürsten 3 Jahre zum Bau selbsterfordertwerden.

UmdieKostenderFuhren möglichstzu ersparen,
würde der Bauplatz möglichstnahe bei einerZie-
geleiangewiesen,auchdas Holzmaterialin möglich¬
ster Nähe verabreicht.

V. Das Gebäude wird zu dotiren sein:

a) Mit 100 QuadratruthenGartenlandzu Be-
Nutzungdes Vorstehers;

b) mit einer Wiese zu 2 FudernHeu für den-
selben,auch verhältnißmäßigerWeidefreiheitauf
einer benachbartenFeldmark,gegen anfchlags-
mäßigeVergütung;
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c) mit 800 —1000 Quadratruthcn Kartoffelland
für gesammteEinwohner.

VI. Directionder Anstalt.
a) Die obereAufsichtführte einerder competiren-

denBeamten, dem solchesSpeolsliter zu über-
tragen, der auchdie polizeilicheGerichtsbarkeit
verwaltet.

d) Der Vorsteher ist unmittelbarer Vorgesetzter
der Anstalt, nach einer ihm zu ertheilenden
ausführlichenInstruction.

c) Zwei Tag- und Nachtwächterhabendie Auf-
fichtauf Feuer und Licht, auchErhaltungder
Ordnung im Innern, gleichfallsnachspecieller
Instruction, und sind dem Vorsteherunter-
geordnet,auchVollstreckerderreglementsmäßigen
Züchtigungen.

d) Die Frau desVorstehersbesorgtdieKücheund
Verabfolgungder 3 Mahlzeitentaglichan die
Einwohner,nachbesondererInstruction.

VII. Die Bewohner.
20 Stuben sind vorhanden,von deneneine den

beidenWächtern— zu denenunverheiratheteMänner
in reifen Jahren zu wählen— zur Wohnungein¬
zuräumen, und zwar die, welchedie nächsteam
Eingang nach dem Nebengebäudezu befindlich;
übrige 19 sind für 19 aufzunehmendeFamilienbe¬
stimmt,und respective für 2—3 Individuen.

DieseFamilienwerdenauf Requisitionder dem
District angehörendenÄmter aufgenommen. Zu
solcherRequisitionund Aufnahmeeignensich:

1) DiejenigenTagelöhner, die noch im arbeits-
fähigen, rüstigenAlter, also bis etwa zum
56sten Lebensjahre,ihre bisherigeWohnung
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vblassenmüssen,in der sie bis dahin sichund
die Ihrigen mit Hände Arbeit ernährten und
keineWohnung wieder zu finden wissen, die
ihnengleicheAussichtdarbietet,also eine Kam-
mer zu beziehengenöthigtsind;

2) diejenigen, welcheihre Hausmiethe nicht be-
zahlen, dieIhrigen nicht ernährenkönnen,des-
halbvomArmeninstitutunterhaltensein wollen,
obgleichsie völlig arbeitsfähigsind.

Die Aufzunehmendenbringen mit: Bett, noth-
wendigeMobilien,ArbeitsgeräthundKleidungsstücke,
sodaß dieneueAnstaltdafür nichtzu sorgenbraucht.
Die absendendeObrigkeitbesorgtdies, wie sie auch
verfügt, daß sonstigesEigenthuman Wich, Kesseln
und sonstigenHausrath entwederverkauft, oder
nach dem Wunsch der Besitzersicheraufbewahrt
werden, und was aus dem etwa verkauftenEigen-
thum aufkommt, bei einerSparcasseuntergebracht
werde.

Die AufgenommenenholensichMorgens, Mit-
tags und Abends in einem(mitgebrachten)Gefäße
die Speisen aus der gemeinschaftlichenKüche, nach
Ordnung und Regeln, die besondersund genauzu
bestimmen. Brot wird pfundeweisegereicht. Für
Getränk sorgensie selbst,wovonweiterunten.

Keiner dars ohne specielleErlaubnißdes Vor-
stehersund behusigeMeldungbei einemderWächter
sich aus dem Gesichtskreiseder Anstalt entfernen,
am wenigstenAbends nach Sonnenuntergangund
Sonntags.

Der Vorsteher führt die Berechnung, worin
jeder TagelöhnerseinFoliumhat; er nimmt den
Tagelohnfür alle ein, berechnetdie eine Hälfte zur



Casse der Anstalt und die andere für den Tage¬
löhner, dem er zu dessennöthigen Bedürfnissen
davonzutheilt,den Rest für ihn berechnet.

Der Vorsteherist bemühet, ihnen Arbeit zu
schaffen, weshalb in der Umgegendbekannt zu
machen, daß wer Arbeiterbedarf, sichbei ihm zu
meldenhat. Der Tagelohnbeträgtfür dieMänner
im Sommer 8, im Winter 7 Schillinge, für die
Frauen eben so 5 und 6 Schillinge.

Der Vorsteherregistrirtauch täglich, wo jeder
gearbeitethat, und muß immerwissen, wo siear-
beiten.

Beschwerdenüber diesensind nur bei dem com-
PetentenBeamten anzubringen, der die begründeten
abstelltund rügt, die falschenaber, nachBefinden,
ernstlichbestraft. Diejenigen,denenauswärts oder
bei der Anstalt keineArbeit nachzuweisen,müssen
im Hausebeschäftigtwerdenmit Spinnen, Körbe-
flechten,Arbeitenin Holz :c., wozuder Vorsteher
das Material aus der Casseanschafftund mit dem
Ertrag eben so verfährt, wie mit dem Tagelohn,
nachAbzugder Auslage.

Die Anstaltmuß sichselbsterhalten; zum An-
fang muß jedochvon jederbetreffendenAmtsarmen-
casseein angemessener,baarerVorschußniedergelegt
und solchernachund nach, nachMöglichkeitwieder
abgetragenwerden.

Die vorbehalteneInstructionfür Vorsteherund
Wächter,wiedas ReglementfürdieAufgenommenen,
würdendemnächstsorgfältigzu entwerfensein.
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c) mit 800—1000 Quadmtrui
für gestimmteEinwohner.

Vl. Directionder Anstalt.
a) Die obereAuffichtführteeiw

denBeamten, dem solchesspi
tragen, der auchdie polizeili-
verwaltet.

b) Der Borsteher ist unmittel!
der Anstalt, nach einer ihn"-
ausführlichenInstruction.

c) Zwei Tag- und Nachtwächt
fichtauf Feuer und Licht, ar
Ordnung im Innern, gleichst
Instruction, und sind dem
geordnet,auchVollstreckerderir
Züchtigungen.

<1)Die Frau desVorstehersbeso-
Verabfolgungder 3 Mahlzeit
Einwohner,nachbesondererI

VII. Die Bewohner.
20 Stuben sind vorhanden,vo

beidenWächtern— zu denenunver
in reifen Jahren zu wählen— z
zuräumen, und zwar die, welche
Eingang nach dem Nebengebäut
übrige 19 sind für 19 aufzunehm^
stimmt,und respective für 2—ü

DieseFamilienwerdenauf Re
District angehörendenÄmter au
solcherRequisitionund Aufnahme

1) DiejenigenTagelöhner, die i
fähigen, rüstigen Alter, alft._
56sten Lebensjahre, ihre bis!
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